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Bildung ist Zukunft!

Bildung ist die entscheidende Zukunftsfrage für unsere Gesellschaft. Nur mit besserer 

Bildung wird Deutschland die zentralen Herausforderungen Demographischer Wandel, 

Globalisierung, Rohstoffarmut, Integration von Zuwanderern, Erhaltung des Wohlstands 

und Zukunftssicherung des Sozialstaates, meistern können. Den Bedarf an qualifizierten 

Fachkräften können wir nicht durch Zuwanderung abdecken, sondern nur durch mehr 

Verbesserungen im Bildungssystem.

Bildung umfasst einen lebenslangen Lernprozess, vom Kindergarten über die 

Schule, die Hochschulen, die Volkshochschulen, die betriebliche Fortbildung wie auch 

die individuellen Anstrengungen. Bessere Bildung ist eine gesamtgesellschaftliche 

Aufgabe, der sich alle staatlichen Ebenen und gesellschaftlichen Gruppen – Arbeitgeber, 

Gewerkschaften, Kirchen und die Familien – stellen müssen. Städte und Gemeinden 

haben eine Schlüsselrolle bei der Verbesserung des Bildungsstandortes. Sie tragen 

Verantwortung für Kindergärten, Volkshochschulen, die sachliche Ausstattung der 

Schulen, das Bildungsklima und das damit verbundene familiäre Umfeld. Kommunen 

gestalten eine aktive Bildungspolitik aber auch aus folgenden Gründen:

z Bildung wird zunehmend zum Standortfaktor für Unternehmen und beeinflusst die 

Wohnortentscheidungen von Familien;

z die Kommunen müssen die Folgen fehlgeschlagener Bildungsbiografien zu einem 

späteren Zeitpunkt durch Sozialleistungen abfedern.

Voraussetzung für das Engagement der Städte und Gemeinden in der Bildung ist eine 

adäquate Finanzausstattung. Die notwendige Verbesserung des Bildungsstandorts 

muss dauerhaft finanziert werden. Hier sind Bund und Länder in der Pflicht, vor der 

Formulierung „immer neuer Versprechungen“ ein Finanzierungskonzept zu beschließen. 

Wir brauchen ein neues Ganztagsschulprogramm des Bundes. Wenn das so genannte 

Kooperationsverbot entgegensteht, muss es aufgehoben werden.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund will mit dieser Dokumentation die 

zentralen Herausforderungen der Bildungspolitik und bereits existierende gute Beispiele 

benennen. Die Dokumentation erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, vielmehr soll 

sie einen Beitrag zur Stärkung unseres Bildungssystems leisten.

Berlin, März 2011

Dr. Gerd Landsberg

Vorwort

Dr. Gerd Landsberg, 

Geschäftsführendes 

Präsidialmitglied des 

Deutschen Städte- und 

Gemeindebundes
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Bildung ist Zukunft!

z Es bedarf verbesserter Mitwirkungsrechte der 

Städte und Gemeinden bezüglich der Profilbildung 

der Schulen und der Auswahl der Schulleiter.

z Die verantwortliche Rolle der Städte und Gemein-

den in der Bildung kann nur bei auskömmlicher 

Finanzausstattung gelingen. Die Qualität der Bil-

dungsinfrastruktur und die Bildungschancen vor 

Ort dürfen nicht von der Finanzkraft einer einzelnen 

Kommune abhängig sein.

z Das verfassungsrechtliche Kooperationsverbot 

zwischen Bund, Ländern und Kommunen im Bil-

dungsbereich sollte aufgehoben werden. Der Bund 

sollte wieder die Möglichkeit haben, sich im Bereich 

Bildung finanziell, zum Beispiel beim Ausbau von 

Ganztagsschulen, zu engagieren. Die grundsätz-

liche föderale Zuständigkeitsverteilung wird hier-

durch nicht in Frage gestellt.

z Notwendig ist ein neues Ganztagsschulprogramm 

des Bundes. Ein Mehr an Zusammenarbeit von 

Bund, Ländern und Kommunen eröffnet darü-

ber hinaus neue Wege zur Finanzierung des 

Bildungssystems.

Zentrale Forderungen des DStGB sind:

z Die notwendige Verbesserung des Bildungsstand-

ortes muss dauerhaft finanziert werden. Bund und 

Länder müssen auf dem Weg in die Bildungsrepu-

blik die Finanzierung sicherstellen und dafür sor-

gen, dass die Finanzmittel auch vor Ort ankommen.

z Schulen müssen so ausgestattet sein, dass sie 

Schüler zu besserem Lernen und Lehrer zu besse-

rem Unterricht anregen.

z Eine erfolgreiche Bildungsbiographie bedeutet 

nicht nur die Erweiterung kognitiven Wissens, son-

dern schließt die sozial-emotionale Persönlichkeits-

bildung mit ein.

z Bildung findet nicht nur in der Schule statt, sondern 

die Familien, die Kindertageseinrichtungen, die kul-

turellen Einrichtungen, die Vereine und Verbände 

vor Ort tragen zum Bildungserfolg eines Kindes bei. 

Die Bildungsleistung dieser Akteure zu verknüpfen 

kann nur auf der lokalen Ebene gelingen. Städte 

und Gemeinden haben deshalb eine Schlüsselrolle 

bei der Verbesserung des Bildungsstandortes.

z Die öffentliche Bildung kann und soll die Familie 

nicht ersetzen, sie soll deren Rolle aber unterstützen.

z Die strikte Trennung von inneren und äußeren 

Schulangelegenheiten hat sich überlebt. Die Städte 

und Gemeinden werden nur dann erfolgreiche kom-

munale Bildungslandschaften mitgestalten können, 

wenn sie auch in die inneren Schulangelegenheiten 

eingebunden werden. Das Potenzial der örtlichen 

Kompetenzen ist nutzbar zu machen.

1. Kernthesen

Bildung ist die entscheidende Zukunftsfrage für unsere 

Gesellschaft. Nur mit besserer Bildung kann Deutsch-

land die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit sowie 

die Zukunft des Sozialstaates sichern und die Heraus-

forderungen des demographischen Wandels meistern. 

Gute Bildungspolitik ist der beste Weg zur Sicherung 

des Fachkräftebedarfs in Deutschland. Sozialpolitik im 

21. Jahrhundert ist Bildungspolitik.
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Zentrale Herausforderungen für eine bessere 

Bildungspolitik sind insbesondere:

z die qualitative Verbesserung der Kindertagesein-

richtungen als Ort frühkindlicher Bildung ein-

schließlich der Sprachförderung,

z die bessere Vernetzung von Grundschulen und 

Kindertageseinrichtungen,

z der Ausbau eines bedarfsgerechten Ganztags-

schulangebotes,

z die Aufwertung der Anerkennung des Lehrerberufs,

z die Stärkung der Selbständigkeit von Schulen 

(Schulprofile, Personalhoheit),

z die stärkere Einbindung der Wirtschaft (Praktikum-

stellen, stärkere Vernetzung beim Übergang in die 

Ausbildung).

2. Bildungsstandort Deutschland stärken

2 .1  ausgangslage  unBefr IeD IgenD

Die unbefriedigenden Ergebnisse der internationalen Ver-

gleichsstudien haben in Deutschland zwar zu einer breiten 

Diskussion über die Reformnotwendigkeit des Bildungswe-

sens geführt, und es wurden auch verschiedene Maßnah-

men ergriffen, um die Qualität der Bildung zu verbessern. 

Das bislang Erreichte ist aber noch nicht ausreichend:

z Rund 65 000 Jugendliche verlassen Jahr für Jahr 

die Schule ohne einen Abschluss, 7,5 Prozent 

aller Schüler und 17,5 Prozent der Schüler mit 

Migrationshintergrund,

z 300 000 Kinder und Jugendliche weigern sich, 

regelmäßig die Schule zu besuchen,

z 1,5 Millionen Menschen im Alter von 20 bis 29 Jah-

ren haben keine abgeschlossene Ausbildung.

In den einzelnen Bundesländern ist die Entwicklung 

sehr unterschiedlich. Die Spannbreite der Abgänger-

quoten ohne Hauptschulabschluss reicht nach dem Bil-

dungsbericht 2010 von 3 Prozent bis zu 22 Prozent der 

15- bis unter 17-jährigen Bevölkerung eines Kreises. 

Zwischen den einzelnen Bundesländern schwankt die 

Quote von 5,6 Prozent bis 16,8 Prozent.

Nach einer aktuellen Studie leiden ca. ein Drittel 

aller Schüler an psychosozialen Störungen und gehen 

mit Angst in die Schule. Jeder zweite Hauptschüler hat 

noch zwei Jahre nach Abschluss keinen Ausbildungs-

platz. 25 Prozent der Schüler gelten als Risikoschüler, 

bei Migranten sogar 40 Prozent, wobei es erhebliche 

Unterschiede zwischen den Migrantengruppen gibt. 

Von den Folgen, insbesondere durch Arbeitslosigkeit 

und den Verdrängungswettbewerb auf dem Arbeits-

markt, sind vor allem so genannte Risikogruppen betrof-

fen, das heißt Jugendliche ohne Schulabschluss oder 

generell Menschen mit niedrigem Bildungsabschluss, 

Kinder und Jugendliche aus Familien, die von Exklusion 

bedroht sind und/oder mit Migrationshintergrund.

Das deutsche Schulsystem selektiert nach wie 

vor nach sozialer Herkunft, und die unterschiedlichen 

Zuständigkeitsregelungen in der Bildung führen zu 

erheblichen Übergangsproblemen. Dies gilt nicht nur 

für den Übergang von Kindertageseinrichtungen zur 

Grundschule, sondern auch und gerade für den Über-

gang von der Schule in die Berufsausbildung. Die tradi-

tionelle Abfolge Schule – Berufsausbildung funktioniert 

heute vielfach nicht mehr. Davon sind insbesondere 

Haupt- und Förderschüler betroffen, vielfach Schüle-

rinnen und Schüler mit Migrationshintergrund. Selbst 

Jugendliche mit Hauptschulabschluss haben Schwie-

rigkeiten beim Übergang in die Berufsausbildung. Ohne 

Nachqualifizierung drohen diesen jungen Menschen 

langfristige prekäre Beschäftigungsverhältnisse oder 

eine längere Arbeitslosigkeit.

Kinder und Jugendliche mit schlechten Start-

chancen, auch aufgrund der sozialen Herkunft, blei-

ben in der Schullaufbahn oft zurück und werden nicht 

Der erhöhte Förderbedarf vieler Schülerinnen und 
Schüler erfordert neue Unterrichtsformen
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entsprechend ihrer Begabungen gefördert. Arbeitgeber 

und Ausbildungsstellen beklagen sich aber nicht nur 

über Wissensmängel, sondern stellen Verhaltensdefizite 

und fehlende Berufsorientierung fest. Fast jedes Dritte 

der 13,6 Millionen unter 18-jährigen Kinder wächst nach 

den Ergebnissen des Bildungsberichtes 2010 in sozia-

len, finanziellen und/oder kulturellen Risikolagen auf.

In Deutschland gibt es immer noch Defizite in der 

frühkindlichen Bildung. Dabei kann gerade in den 

Kindertageseinrichtungen das soziale und motorische 

Lernen, insbesondere aber der Erwerb der deutschen 

Sprache gezielt gefördert werden. Die Grundlagen für 

erfolgreiches Lernen werden bereits vor der Schule 

gelegt. Frühe Bildung aller Kinder ist der Schlüssel für 

mehr Chancengerechtigkeit.

2 .2  InD IV IDuelles  lernen  s Ichert 
 B I lDungserfolg

Die individuelle Förderung von Schülern entsprechend 

den jeweiligen Begabungen und Potenzialen ist eine 

entscheidende Voraussetzung für eine erfolgreiche Bil-

dungspolitik. In Deutschland besteht Schule noch zu 

sehr aus „Auswendiglernen“ und „gute Noten“-bekom-

men. Jedes Kind, jeder Jugendliche soll sein Entwick-

lungsziel verwirklichen können, was nur mit individuali-

siertem und ganzheitlichem Unterricht erreicht werden 

kann. Nur so können Kinder teamfähig, eigenständig 

und gleichzeitig solidarisch werden.

Die Umsetzung erfordert eine Vielzahl von Maßnah-

men und Änderungen im Bereich der Organisation von 

Bildungsprozessen. Ein modernes Bildungssystem för-

dert nämlich das Potenzial jedes Kindes und unterstützt 

individuelles Lernen. Jeder Schüler lernt anders und hat 

andere Voraussetzungen. Es muss dafür gesorgt wer-

den, dass sowohl bei den Stärkeren als auch bei den 

Schwächeren das jeweils bestmögliche Qualifikations-

niveau erzielt wird. Dabei darf keine zu frühe Selektion 

stattfinden. Auch sollte die emotionale Intelligenz der 

Schülerinnen und Schüler gestärkt werden. So kann 

es dem Bildungssystem auch gelingen, gleichzeitig 

das Leistungsniveau zu heben und Benachteiligungen 

infolge von sozialer und ethnischer Herkunft auszuglei-

chen. Die Lerngruppen müssen verkleinert und ausrei-

chend Personal über Lehrkräfte hinaus, zum Beispiel 

Schulsozialarbeiter, Motopäden und Schulpsychologen, 

zur Verfügung gestellt werden.

Schulen müssen so ausgestattet sein, dass sie

z Schüler zu besserem Lernen

z Lehrer zu besserem Unterricht anregen.

fritz-walter-schule Kaiserslautern

Die Fritz-Walter-Schule in Kaiserslautern ist im Bundeswettbewerb 

„Starke Schulen“ für ihr Ganztagsangebot mit einer starken orien-

tierten individuellen Förderung ausgezeichnet worden. Durch die 

individuelle Förderung gelingt es zwischen 30 und 40 Prozent der 

Schülerinnen und Schüler, einen Ausbildungsplatz zu erhalten. Am 

Ganztagsangebot der Schulen nehmen etwa 70 Prozent der Schüler 

teil. Als offenes Ganztagsangebot bietet die Schule am Nachmittag 

die Phasen Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung sowie Arbeitsge-

meinschaften und Gruppenangebote. Neben sportlichen und bewe-

gungsorientierten Aktivitäten finden insbesondere Arbeitsgemein-

schaften im kreativ-handwerklichen Bereich statt. Darüber hinaus 

können die Schülerinnen und Schüler ihre Sprachkompetenzen weiter 

entwickeln. Durch dieses breite Angebot gelingt es, die sozio-emoti-

onalen Kompetenzen der Schüler zu stärken und damit insgesamt zu 

einer Verbesserung in der Lern- und Leistungsentwicklung beizutra-

gen. Für die Schule ist es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler 

lernen, sich etwas zuzutrauen. So findet ein Arbeitslehre-Unterricht 

mit den Schwerpunkten Technik und Haushalt statt, in der die prak-

tische Arbeit im Vordergrund steht. In den Schülerfirmen Pausenkiosk 

und Billard-Café übernehmen die Schülerinnen und Schüler Verant-

wortung und werden auch hier auf den Übergang in den Beruf vor-

bereitet. Die Schule hat eine an den Bedarf der Schülerinnen und 

Schüler orientierte Rhythmisierung des Tagesverlaufs entwickelt, die 

Phasen der Konzentration und der Entspannung kombiniert, durch 

den Einbezug außerschulischer Partner Lerngelegenheiten erweitert 

und die Schule ins Umfeld geöffnet. Zusätzliche Fördermaßnahmen 

werden eng mit den jeweiligen Klassenlehrern abgestimmt, so dass 

regelmäßig die aktuellen Lernstände der Schüler besprochen und 

gemeinsame Förderschwerpunkte festgelegt werden können sowie 

die Zusammenstellung der Arbeitsgemeinschaftsangebote konkret 

an den Interessen und Fähigkeiten der Schüler orientiert, so dass 

hierdurch eine Stärkung der Motivation und der Aufbau sozio-emoti-

onaler Kompetenzen unterstützt wird (nähere Information unter www.

starkeschule.ghst.de).



www.dstgb.de8 Bildung ist Zukunft!  
 
 4/2011

2 .3  Kommunale  Verantwortung 
 für  Das  B I lDungswesen

Bildung findet nicht nur in der Schule statt. Kein System, ob Schule, 

Kinder- und Jugendhilfe, Familie, Wirtschaft oder Kultur kann 

allein nachhaltige Bildungserfolge gewährleisten. Die Bildungs-

leistungen der verschiedenen Bildungsakteure müssen verknüpft 

erbracht werden. Dabei nehmen immer mehr Städte und Gemein-

den eine gestaltende und verantwortliche Rolle in Bildungsfragen 

ein. Zwar ist Bildung Ländersache, die Aufteilung in so genannte 

innere und äußere Schulangelegenheiten hat sich aber überlebt. 

Städte und Gemeinden sind mehr als bloße Sachaufwandsträger.

Ausgangspunkt für Bildungsprozesse in den verschiedenen 

Lebensphasen ist die lokale Ebene. Kommunen haben unabhän-

gig von der Verantwortung der Länder für innere Schulangelegen-

heiten eine Schlüsselrolle bei der Verbesserung des Bildungsstand-

ortes. Sie tragen Verantwortung für Kindertageseinrichtungen, 

Volkshochschulen, Musikschulen, die Ausstattung von Schulen, 

Jugendarbeit sowie von Kultureinrichtungen als zentrale Bestand-

teile der öffentlichen Infrastruktur für Bildung. Die Kommunen 

vernetzen diese unterschiedlichen lokalen Bildungsorte. Nur in 

diesem partnerschaft-

lichen Miteinander der 

im Bildungsprozess 

beteiligten Akteure kann 

eine Bildungsbiographie 

der Kinder und Jugend-

lichen gelingen, die dem 

Gebot der Chancenge-

rechtigkeit Rechnung 

trägt.

Die Bildungslei-

stungen dieser Akteure 

zu verknüpfen, kann nur 

auf der lokalen Ebene 

gelingen. Erfolgreiche Bildungsbiographie bedeutet in diesem 

Zusammenhang nicht nur die Erweiterung kognitiven Wissens, 

sondern schließt die sozial-emotionale Persönlichkeitsbildung mit 

ein. Schulisches, soziales und emotionales Lernen werden so mit-

einander verbunden.

Die verantwortliche Rolle der Kommunen in der Bildung kann 

aber nur bei auskömmlicher Finanzausstattung der Städte und 

Gemeinden gelingen. Die Qualität der Bildungsinfrastruktur und 

die Bildungschancen vor Ort dürfen nicht von der Finanzkraft der 

einzelnen Kommune abhängig sein. Gerade für Kommunen in der 

Haushaltssicherung und für Nothaushaltskommunen sind eigen-

ständige Lösungen zu finden. Die Länder sind aufgefordert, das 

System der Schulfinanzierung und die Gemeindefinanzierungssy-

steme so auszugestalten, dass die Gleichwertigkeit der Lebensver-

hältnisse im Bildungsbereich strikt gewahrt ist.

Verantwortung der gemeinden und 
städte für die Bildung am Beispiel der 
stadt Baunatal

Unabhängig von der rechtlichen Zuordnung der Zustän-

digkeiten im Bildungsbereich, die den tatsächlichen 

Notwendigkeiten, häufig aber auch den Gegebenheiten 

nicht gerecht wird, sind die Kommunen aus ganz ver-

schiedenen Blickwinkeln in der Verantwortung, sich 

um die Bildung ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger zu 

kümmern. Die Stadt Baunatal hat deshalb folgendes 

auf den Weg gebracht:

Bei der U 3-Betreuung wird eine intensive Zusam-

menarbeit von Kindergarten und Tagesmütterverein 

gewährleistet inklusive einer von der Stadt mit organi-

sierten und mitfinanzierten Fortbildung für die Tages-

mütter. Für den Kindergarten gibt es ein ausgefeiltes 

pädagogisches Konzept mit den Schwerpunktsetzungen 

auf Sprache (Würzburger Training), Musik (in Zusam-

menarbeit mit den Baunataler Vereinen und der Musik-

schule) und Bewegung (in Zusammenarbeit mit den 

Baunataler Sportvereinen). Die Angebote richten sich 

an alle Kinder.

Es gibt die klare Festlegung, dass Kindertages-

stätten keine Betreuungs-, sondern Bildungseinrich-

tungen sind.

Zusätzliche findet eine Elternberatung (nieder-

schwellig) durch ein Beratungsteam aus den Kinder-

gärten statt. Eine zusätzliche pädagogische Leitung 

für die Kindergärten sichert die Qualität. Die Regel-

betreuung komplett für alle drei Kindergartenjahre ist 

gebührenfrei.

Eine Kinderbeauftragte für Beteiligungsprojekte 

bei denen Kinder und Jugendliche an der Gestaltung der 

Stadt mit arbeiten, wurde bestellt. Eine präzise Abstim-

mung zwischen Kita und Grundschule zum besseren 

Übergang erfolgt unter der Überschrift „Brücken statt 

Brüche“. So gibt es Patenschaften durch Grundschüler, 

um den Übergang Kita zur Grundschule zu erleichtern.

An der kommunalen Bildungsplanung unter der 

Regie der Stadt betätigen sich inzwischen alle Schulen, 

die Kitas, die Sozialeinrichtungen und viele Vereine.

Ein weiterer Baustein ist ein von der Stadt 

bezahltes Projekt, in dem eine Consulting-Firma Haupt-

schüler und deren Eltern in Abstimmung mit der Schule 

begleitet, um ihnen Wege in den Beruf zu zeigen und zu 

ebnen (Projekt „Fit für den Beruf“).
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2 .4  Kooperat IonsVerBot  üBerDenKen

Bund, Länder und Kommunen sind noch immer in vielen 

Bereichen unkoordiniert an den unterschiedlichen Stellen 

des Bildungssystems tätig. Die Ergebnisse der Föderalis-

musreform I verbieten eine Zusammenarbeit und Verzah-

nung von Bund und Ländern in der Bildung, aber auch 

zwischen Ländern und Kommunen gibt es noch erhebliche 

Probleme bei der inhaltlichen Abstimmung von Bildungs-

konzepten und Finanzierungswegen.

Im Rahmen der Föderalismusreform I wurde auch die 

Möglichkeit von Finanzhilfen des Bundes beschränkt. Nach 

Artikel 104 b Abs. 1 GG kann der Bund den Ländern Finanz-

hilfen für besonders bedeutsame Investitionen der Länder 

und Gemeinden nur dann gewähren, soweit das Grundge-

setz ihm Gesetzgebungsbefugnis verleiht. Damit ist zum Bei-

spiel das in der Vergangenheit aufgelegte Bundesprogramm 

zur Förderung von Investitionen für den Ganztagsausbau 

(IZBB) nach geltender Verfassungslage nicht mehr möglich. 

Wichtige bildungspolitische Herausforderungen, beispiels-

weise Programme zur Qualitätsentwicklung von Ganztagsan-

geboten, zur Förderung von Migrantenkindern, zur Umset-

zung der Behindertenrechtskonvention, können nicht mehr 

von Bund und Ländern gemeinsam finanziert werden.

Das verfassungsrechtliche Kooperationsverbot führt 

dazu, dass Bund, Länder und Kommunen unkoordiniert 

an den unterschiedlichen Stellen des Bildungssystems tätig 

sind. Die Länder sind die Hauptakteure des deutschen Bil-

dungssystems. Sie haben den bildungspolitischen Gestal-

tungsauftrag. Damit ist diejenige staatliche Ebene für den 

Bereich der Bildung zuständig, die finanzpolitisch schwach 

ausgestattet ist. Darüber hinaus ist die Finanzausstattung 

der einzelnen Länder sehr unterschiedlich. Wenn sich dieser 

Zustand als hemmend für die Stärkung des Bildungsstand-

ortes erweist, dann muss das verfassungsrechtliche Koo-

perationsverbot für den Bildungsbereich aufgehoben wer-

den. Der Bund sollte wieder die Möglichkeit haben, sich im 

Bereich Bildung finanziell zu engagieren. Die grundsätzliche 

föderative Zuständigkeitsverteilung wird hierdurch nicht in 

Frage gestellt.

2 .5  B I lDungsf InanZ Ierung  neu 
 orDnen  unD  s Icherstellen

Das Gesamtsystem der Schulfinanzierung bedarf einer Neu-

betrachtung und Grundrevision. Damit die notwendigen 

Reformen des Bildungssystems durch die Kommunen wei-

ter unterstützt werden können, sind die finanziellen Möglich-

keiten der Kommunen durch größere Anteile an den Steuer-

einnahmen zu erhöhen. Auf der anderen Seite müssen die 

Kommunen von Sozialausgaben entlastet werden.

Kommunale Verantwortung für das Bildungs-
wesen am Beispiel der gemeinde handewitt

Ein Beispiel für die kommunale Verantwortung für das Bil-

dungswesen stellt die Gemeinschaftsschule in Handewitt 

an der dänischen Grenze dar. Dort wird das Schulwesen als 

„Lebensort Schule“ definiert und das Nachmittagsangebot 

über die offene Ganztagsschule (OGS) ausgestaltet. Von den 

rund 120 000 Euro Gesamtkosten stellt die Gemeinde knapp 

100 000 Euro zur Verfügung. Die OGS startete zum Schuljahr 

2002 / 2003 und ist in den Jahren 2007 und 2010 als Refe-

renzschule ausgezeichnet worden. Referenzschule bedeutet, 

eine Vorbildschule zu sein, bei der sich andere Schulen infor-

mieren können. Das Angebot der OGS betrifft den Zeitraum von 

12.00 bis 15.30 Uhr und umfasst die Betreuung und Hausauf-

gabenhilfe für Kinder, deren Unterricht beendet ist durch fünf 

Mitarbeiter. Zudem gehört zum Angebot der Mittagstisch, der 

durch einen Koch, eine Küchenkraft und Küchenhilfen organi-

siert wird. So kann täglich eine frische Mischküche angeboten 

werden. Menüvorschläge kommen auch von den Schülern. Kin-

der können darüber hinaus in frei gewählten Kursen von Mon-

tag bis Donnerstag unterschiedlichen Neigungsmöglichkeiten 

nachgehen. So betreut die OGS etwa 120 Kinder pro Nachmit-

tag und bietet 40 Kurse aus den Bereichen Sport (Schwimmen, 

Reiten, Mannschaftssport), Kunst und Kreativkurse (Wandma-

lerei, Bildhauerei, Tonarbeiten), Handwerkskurse (Schneide-

rei, Tischlerei, Sattlerei), Theater und Musical (Schülerband, 

Tanzkurse, Figurentheater, Zauberkurs), Förderkurse in den 

Fächern Englisch, Dänisch, Mathematik, Lernkompetenz, 

Computer und Italie nisch an. Die Pausen können die Kinder in 

einer Teestube verbringen, in der kostenlos selbstgebackener 

Kuchen sowie Obst, Wasser, Tee und Kaffee angeboten wird. 

Ein weiteres Angebot ist das Organisieren der Heimfahrt der 

Schüler mit Bussen und Taxen.

Die OGS besteht insgesamt aus 34 Honorarkräften, drei 

fest angestellten Mitarbeitern sowie vier 400-Euro-Kräften. 

Zudem ist das Jugendzentrum an drei Tagen aktiv in die Arbeit 

der OGS eingebunden. Demzufolge sind Kooperationspartner 

der Handewitter Sportverein, das Jugendzentrum, das Fitness-

studio und der Reiterhof in Handewitt. Neben der herausra-

genden kommunalen Verantwortung für das Bildungswesen 

hat die Gemeinde Handewitt zugleich durch die Einführung 

eines Sozialpasses (Hartz IV-Empfänger und geringfügig 

Entlohnte) ein Rabattsystem eingeführt, um die Vorausset-

zung dafür zu schaffen, allen Schülerinnen und Schülern 

bezahlbare Kursangebote und einen Mittagstisch anbieten zu 

können.
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Die klassische Aufteilung der Finanzierungsverantwor-

tung in innere und äußere Schulangelegenheiten geht 

mittlerweile an der Praxis vorbei. Das bisherige Prinzip 

der Schulfinanzierung, nach dem die Bundesländer 

für die Finanzierung der Lehrkräfte und die Städte und 

Gemeinden für die Sachkosten zuständig sind, lässt 

sich nicht länger aufrechterhalten. Das System stammt 

aus einer Zeit, die unter Sachkosten die Beschaffung 

einfachen Schulmobiliars und traditioneller Unterrichts-

mittel, wie Tafeln, Kreide und Zeigestöcke verstand.

Besonders gravierend treten die Finanzierungs-

schwierigkeiten bei der Ausstattung von Schulen mit 

moderner Computertechnik und deren Unterhaltung 

und Wartung zu Tage. Auch erfordert der Ausbau der 

Ganztagsschulen erhebliche Investitionen der kom-

munalen Schulträger, die deren finanzielle Leistungs-

fähigkeit regelmäßig überschreiten. Schließlich darf 

die Finanzierung der Stellen nicht lehrender pädago-

gischer Fachkräfte und ausreichenden Verwaltungs-

personals nicht nach der klassischen Kostenaufteilung 

behandelt werden. Vielmehr bedarf es neuer, an den 

vielfältigen Herausforderungen zukunftsfähiger Schu-

len ausgerichteter Finanzierungsstrukturen, die eine 

klare und damit für die kommunalen Schulträger kal-

kulierbare Kostenverteilung zwischen Bund, Ländern 

und Kommunen schaffen. Mit der „demographischen 

Rendite“, also durch Einsparungen, die aus der abneh-

menden Jahrgangsstärke in Schulen und Kindertages-

stätten resultieren, können die Herausforderungen des 

Bildungssystems nicht finanziert werden. Allein ein 

flächendeckendes Angebot von Lehrern an Ganztags-

schulen sowie eine Ausbildungs- und Weiterbildungsini-

tiative für Lehrer dürfte über fünf Milliarden Euro kosten.

Alle notwendigen Verbesserungen des Bildungs-

standortes Deutschland müssen auch dauerhaft finan-

ziert werden. Bildungsfinanzierung ist eine gesamtstaat-

liche Aufgabe, die der finanziellen Leistungsfähigkeit 

der staatlichen Bildungsakteure gerecht werden muss. 

Zurzeit besteht die Tendenz, Geld in die Reparatur 

unzureichender Bildungserfolge zu investieren, statt 

das Bildungssystem präventiv auskömmlich zu finanzie-

ren. Natürlich werden auch die Kommunen hier finan-

zielle Prioritäten setzen müssen. Zuerst stehen aber 

die Länder in der Pflicht, vor der Formulierung immer 

neuer Versprechen endlich ein nachhaltiges und dauer-

haftes Finanzierungskonzept zu beschließen. Bund und 

Länder müssen auf dem Weg in die Bildungsrepublik 

die Finanzierung sicherstellen und dafür sorgen, dass 

die Finanzmittel auch vor Ort ankommen. Notfalls ist 

über eine Verfassungsänderung sicherzustellen, dass 

der Bund sich auch weiter am qualitativen und quan-

titativen Ausbau des Bildungswesens beteiligt. Hierbei 

ist es erforderlich, dass alle Maßnahmen des Bundes 

in enger Abstimmung mit den kommunalen Schulträ-

gern getroffen werden und nicht über das Ziel hinaus 

schießen.

Dabei dürfen die Erwartungen an das Bildungs-

system nicht überfrachtet werden. Bund, Länder und 

Kommunen können die Voraussetzungen für ein gut 

funktionierendes und mit ausreichend finanziellen Mit-

teln ausgestattetes Bildungssystem schaffen und Schü-

lerinnen und Schüler aus bildungsfernen Familien oder 

mit besonderem Förderbedarf individuelle Hilfe anbie-

ten. Der Bildungserfolg bleibt dann aber die Leistung 

eines jeden einzelnen. Dies hat die zwangsläufige Kon-

sequenz, dass Bildungsgerechtigkeit nicht dazu führt, 

dass alle Schülerinnen und Schüler das gleiche Niveau 

erreichen. Leistungsdifferenzen sind keine Ungerechtig-

keit, soweit jedem zumindest die Chance geboten wird, 

einen seinen Fähigkeiten entsprechenden Abschluss 

oder Ausbildung zu erreichen.
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3. Konkrete lösungsansätze

Erziehungsstil inkonsequent ist und die Förderung 

in den Familien weit hinter den tatsächlichen Mög-

lichkeiten zurückbleibt. Die Gemeinden leisten durch 

Bereitstellung von Angeboten für Kleinstkinder und 

Schulkinder sowie niedrigschwelligen Angeboten einen 

präventiven Beitrag dazu, um späteren Fehlentwick-

lungen vorzubeugen und soziale Schieflagen zu vermei-

den. Unerlässlich ist dabei, die Zusammenarbeit aller 

Beteiligten zu verbessern und zu intensivieren.

Angesichts der mit dem Bildungsanspruch von Kin-

dertageseinrichtungen einhergehenden Notwendigkeit, 

Eltern stärker und systematischer in die Erziehungs- und 

Bildungsprozesse einzubeziehen, weiten sich Kinder-

tageseinrichtungen von einer Einrichtung für Kinder zu 

einer Einrichtung für Familien, so genannte Familienzen-

tren oder Eltern-Kind-Zentren aus. In diesen Familien-

zentren kann eine niedrigschwellige Familienbildung/-

beratung stattfinden, mit der die Erziehungskompetenz 

der Eltern gestärkt werden soll. Es können nachbar-

schaftliche soziale Kontakte zwischen Eltern geknüpft 

werden. Eltern erfahren dort komplementäre Unterstüt-

zung bei der Sprachförderung, der musischen und kul-

turellen Kreativität oder der Gesundheitspflege.

stadt Bergheim

In der Stadt Bergheim gibt es in einem Teil des Rathauses ein 

Informations- und Beratungszentrum für Kinder, Jugendliche 

und Eltern. Familien finden hier Erziehungs- und Familienbera-

tung, sozialpädagogische Familienhilfe, Schulsozialarbeit und 

Schul- und Jugend-Beratung.

stadt paderborn

Die Stadt Paderborn hat ein Bildungsbüro Kind und Ko(mmune) 

errichtet, das unter anderem folgende Ziele hat:

•	 Eltern sollen in der Phase vor und unmittelbar nach der Geburt 

vielfältige Informationen, Austausch und Beratung finden, 

damit sie ihre Verantwortung kreativ gestalten können.

•	 Kindertageseinrichtungen sind auch Häuser für Familien, 

um sich mit anderen Familien zu treffen und zu Themen 

„rund um das Kind“ auszutauschen.

•	 Der Einfluss von Eltern als Experten ihrer Kinder in der Kom-

mune soll gestärkt werden.

•	 Der Austausch zur frühkindlichen Bildung zwischen allen 

Akteuren „rund um das Kind“ in der Kommune wird geför-

dert und trägt so zu einem Klima des gegenseitigen Verste-

hens bei, unter anderem zwischen Erzieherinnen, Grund-

schullehrerinnen, Hebammen, Kinderärzten und anderen 

Fachkräften.

 •	 Die Akteure „rund um das Kind“ werden miteinander ver-

netzt, um die Entwicklungs- und Bildungswege der Kinder 

präventiv, nachhaltig und kontinuierlich begleiten und 

unterstützen zu können.

Beispielhafte Maßnahmen sind zwei Familienhebammen, die im 

Rahmen der erzieherischen Hilfen schwangere Frauen und Müt-

ter mit Säuglingen über die medizinische Versorgung hinaus in 

schwierigen Lebenssituationen unterstützen.

3 .1  eltern  am B I lDungsproZess 
 Bete I l Igen

Der öffentliche Bildungsauftrag steht neben dem Erzie-

hungs- und Bildungsauftrag der Eltern. Die staatliche 

Ganztagsbetreuung kann Defizite der familiären Erzie-

hung nicht gänzlich ausgleichen und darf kein gene-

reller Familienersatz sein. Die öffentliche Bildung kann 

und soll die Familie nicht ersetzen, sie soll deren Rolle 

aber unterstützen. Dies gilt insbesondere dort, wo Eltern 

mit der Versorgung ihrer Kinder überfordert sind, der 

stadt monheim

In der Stadt Monheim existiert das Familienzentrum Mo.Ki, mit den 

Zielen der Unterstützung von Familien bei der Teilhabe am kulturellen 

Leben sowie bei ihrer Integration in der Stadt. Das Familienzentrum 

soll insbesondere Kindern mehr Bildungs- und Entwicklungschan-

cen ermöglichen, Eltern ein breites Spektrum an Informations- und 

Unterstützungsangeboten bieten und die Qualifizierung der Fach-

kräfte ausbauen. In dem Familienzentrum arbeiten unter anderem 

die Kindertageseinrichtungen, einzelne Grundschulen, die Erzie-

hungsberatungsstelle, die Familienhilfe, das Kreisgesundheitsamt, 

die Volkshochschule, die städtische Bibliothek, Ärzte, Ergothera-

peuten, Sprachtherapeuten sowie die Suchtberatungsstelle zusam-

men. Um die Präventionskette möglichst früh zu beginnen, werden 

im Rahmen von Mo.Ki mit Unterstützung einer Familienhebamme und 

einer Kinderkrankenschwester verstärkt auch die unter dreijährigen 

Kinder einbezogen. Das Familienzentrum organisiert zum Beispiel 

interkulturelle Fraueninfotreffs, Mutter-Kind-Gruppen für Deutsche 

und Migranten, Mutter-Kind-Sprachförderangebote, Bewegungsför-

derung für Kinder, Gesundheitsvorsorge, Information über gesunde 

Ernährung, Entlastung von Eltern und Stärkung ihrer erzieherischen 

Kompetenzen.
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Neben den Eltern-Kind-Zentren oder Familienzentren 

werden in Baden-Württemberg Bildungshäuser für Drei- 

bis Zehnjährige modellhaft erprobt. In diesen Bildungs-

häusern steht die intensive Zusammenarbeit zwischen 

Kindergarten und Grundschule mit dem Ziel im Vorder-

grund, eine durchgängige Bildungseinrichtung für Drei- 

bis Zehnjährige entstehen zu lassen. Ein Leitgedanke 

ist dabei die intensive Erziehungs- und Bildungspart-

nerschaft mit dem Elternhaus (nähere Information unter 

www.kultusportal-bw.de).

Die Zusammenarbeit mit den Eltern darf sich aber nicht 

auf die Kindertageseinrichtungen beschränken. Die 

Eltern müssen in den Übergangsprozess von der Kin-

dertageseinrichtung in die Schule aktiv eingebunden 

sein. Ansonsten kann dieser Übergang für die Familie 

nicht zu einer Brücke, sondern zu einem Bruch füh-

ren. Auch in den Schulen müssen die Eltern weiter-

hin am Bildungsprozess ihrer Kinder beteiligt bleiben. 

In den letzten Jahren hat die Tendenz zugenommen, 

Schulen als Serviceunternehmen zu betrachten und die 

Erziehungsprobleme dort abzuladen. Eltern müssen in 

größerem Umfang als bislang in die Schularbeit einbe-

zogen werden. Dies setzt allerdings voraus, dass den 

Lehrerinnen und Lehrern Erziehungsberatungskompe-

tenz in der Ausbildung vermittelt wird.

ruwer

Die Verbandsgemeinde Ruwer hat an ihren Grundschulen Sozi-

alarbeit eingeführt, die niedrigschwellig Kindern und Eltern Hilfe 

anbietet. Eine entsprechende Beratung von Eltern und Kindern fin-

det auch in den Kindertagesstätten durch eine Lebensberatungs-

stelle statt.

stadt münster

Ein wichtiger Schwerpunkt der Hauptschule Coerde in der Stadt 
Münster ist die individuelle Förderung und Beratung. So wird 

einerseits in der Schule ein differenziertes Lernangebot ermög-

licht, andererseits gibt es eine kontinuierliche Rückmeldung und 

Dokumentation von Lernfortschritten. Ein wesentliches Element 

ist der Zeugnissprachtag. Die Ausgabe der Halbjahres- und Jah-

reszeugnisse wird verpflichtend für alle Schülerinnen und Schüler 

mit einem Beratungsgespräch kombiniert, an dem Klassenlehrer, 

Schüler und Eltern beteiligt sind. Schwerpunkt dieses Gespräches 

sind neben der Leistungsentwicklung das Arbeits- und Sozialver-

halten der Schüler. Hierdurch ist es gelungen, die Eltern aktiver 

einzubinden. Eine sozialpädagogische 

Fachkraft steht sowohl den Lehrkräf-

ten als auch Schülern und Eltern bera-

tend zur Verfügung. Hierdurch gelingt 

es, besondere Problembereiche und 

Bedarfe der Kinder und Jugendlichen, 

aber auch der Familien insgesamt, 

innerhalb des Sozialraums zu iden-

tifizieren und kommunale Bildungs- 

und Beratungsgebote gemeinsam zu 

entwickeln (nähere Information unter 

www.starkeschule.ghst.de).

arnsberg

In Arnsberg werden ausgewählte Kindertagesstätten zu 

sozialräumlich orientierten „Familienzentren“ weiterent-

wickelt, die die familiären Bildungsanstrengungen und 

die Familien in weiteren Punkten, wie die Partnerschaft 

der Eltern, ihre Erziehungskompetenz, die Gesundheits-

vorsorge usw. unterstützen und stärken will. Familien-

zentrum bedeutet, dass die Kindertagesstätte Anlauf-

stelle für die gesamte Familie im Stadtteil ist und als 

Zentrum eines Netzwerkes unterschiedlicher familien- 

und kinderunterstützende 

Angebote (zum Beispiel 

Familienberatung und 

-bildung, Gesundheitsbe-

ratung und -bildung) erar-

beitet. Die Zentren dienen 

als Elterntreffs, vermitteln 

Babysitter und ini tiieren 

Elterngespräche.

Die Qualität der Kinderta-
gesstätten als Bildungsort 
wird in Arnsberg ständig 
verbessert
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Der Bildungsort „Familie“ ist fester Bestandteil der 

kommunalen Bildungslandschaft. So können zwischen 

Schulen und Eltern konkrete Erziehungsvereinbarungen 

geschlossen werden, in denen sich die Eltern zum Bei-

spiel verpflichten, sich um die Erledigung der Hausar-

beiten, die pünktliche Teilnahme am Unterricht oder eine 

sprachliche Förderung auch in der Familie zu kümmern.

3 .2  Vorschul Ische  B I lDung

Die Grundlagen für ein erfolgreiches Lernen werden 

bereits vor der Schule gelegt. Frühe Bildung aller Kinder 

ist der Schlüssel für mehr Chancengerechtigkeit. In den 

ersten fünf Lebensjahren durchlaufen die Kinder mehr 

als die Hälfte ihrer gesamten Entwicklung. Der quali-

tative und quantitative Ausbau der Kindertagesbetreu-

ung hat inzwischen einen hohen kommunalpolitischen 

Stellenwert gewonnen. Der Ausbau der Infrastruktur für 

Familien mit Kindern ist für die Städte und Gemeinden 

zu einem wichtigen Standortfaktor geworden, um junge 

Familien, Unternehmen und Fachkräfte anzusiedeln.

Kindertageseinrichtungen haben nicht nur eine 

Betreuungsaufgabe, sondern sie sollen Kinder auch 

erziehen und bilden. Die Kindertageseinrichtungen 

haben einen eigenständigen Bildungsauftrag. Und 

damit darf die Frage des Ausbaus der Kindertages-

betreuung nicht beschränkt werden auf das Thema 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Es geht um eine 

Verbesserung der gesellschaftlichen Integration, indem 

eine frühzeitige gemeinsame Erziehung, zum Beispiel 

von Kindern mit und ohne familiäre Migrationsge-

schichte stattfindet, indem Begrenzungen und Ein-

schränkungen der familiären Sozialisation kompensiert 

werden, indem man den Kindern Gruppenerfahrungen 

ermöglicht, Aktivierungsmöglichkeiten außerhalb des 

Medienkonsums schafft und gezielt Anregungen zur 

Herausbildung von Sozialverhalten vermittelt. Hierzu 

gehört auch, die frühkindliche Neugier und die Freude 

am Lernen zu wecken und zu stärken.

Eine gute vorschulische Bildung, zum Beispiel in 

der Sprachförderung, trägt dazu bei, dass Kindern der 

Übergang in die Schule leichter gelingt und die Zurück-

stellungen vom Schulbesuch reduziert werden können. 

Die Sprachförderung muss in der Grundschule als 

Bestandteil des Unterrichts fortgeführt werden. Dies 

setzt voraus, dass sowohl die Erzieherinnen und Erzieher, 

als auch die Lehrerinnen und Lehrer entsprechend aus- 

und fortgebildet werden. Die von den Ländern auf den 

Weg gebrachten Sprachfördermaßnahmen und Sprach-

standsfeststellungsverfahren sind zu begrüßen, weisen 

aber noch große qualitative Unterschiede auf. Es gibt 

derzeit eine Vielfalt von Sprachtests und Sprachförder-

programmen. In 14 Bundesländern wird mit 17 unter-

schiedlichen Verfahren gearbeitet. Nur die Hälfte der 

betroffenen Kinder unterzieht sich diesen Tests. Darüber 

hinaus fehlt es an einer Evaluation. Der Anteil der Kinder 

mit diagnostiziertem Förder bedarf variierte im Jahr 2009 

zwischen 13 Prozent in Baden-Württemberg und Nie-

dersachsen und 53 Prozent in Bremen.

Gerade aus Kreisen der Jugendhilfe wird immer wie-

der Kritik an einer möglichen Ausrichtung der Kinder-

tageseinrichtungen in Richtung „Vorschule“ geäußert. 

Auf der anderen Seite ist unstreitig, dass sich Kinder-

tageseinrichtungen als Bildungsinstitutionen verstehen 

müssen. Allein die Förderung sozialer und emotionaler 

Kompetenzen ist nicht mehr ausreichend, sondern 

auch die kognitiven Fähigkeiten (Zahlen- und Zeitbe-

griff, naturwissenschaftlich-technisches Verständnis 

und Sprache) sind gleichermaßen in den Blick zu neh-

men. Die Aktivitäten der Kinder müssen verstärkt auch 

unter dem Blickwinkel des Lernens betrachtet werden. 

Dies ist keine Vorwegnahme des Schulunterrichts, son-

dern der Auftrag des Elementarbereichs als integraler 

Bestandteil des Bildungssystems.

Schließlich sollten in den Kindertageseinrichtungen 

die kulturelle Bildung, insbesondere die musikalische 

Frühförderung, aber auch die Bewegungsförderung 

und die Gesundheitsförderung noch stärker in den Blick 

genommen werden.

elternschule geretsried

Die Elternschule Geretsried ist ein Netz verschiedener in 

der Erziehung und Beratung tätiger Menschen und Insti-

tutionen, das Eltern stärkt, damit Familienleben besser 

gelingt. Die Elternschule wendet sich an alle Eltern in 

Geretsried und Menschen, die an der Gestaltung von Fami-

lienleben und in der Erziehung von Kindern und Jugend-

lichen mitarbeiten. Träger der Elternschule sind die Stadt 

Geretsried, das katholische Kreisbildungswerk sowie die 

lernende Region Tölzer Land. Die Elternschule arbeitet 

mit Vorträgen, Veranstaltungen und Kursen, die von einer 

Projektgruppe erarbeitet werden. So werden Eltern Tipps 

gegeben, wie diese ihre Kinder beim lesen und schreiben 

lernen unterstützen können oder in denen Eltern Einblicke 

in digitale Medienwelten gewinnen können, eigene Com-

puterspielerfahrungen sammeln können, um so über die 

Inhalte und die Wirkung der virtuellen Spielwelten Heran-

wachsender mit den Kindern ins Gespräch zu kommen.
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Um den Anforderungen gerecht zu werden, brauchen 

die Kindertageseinrichtungen bessere Rahmenbedin-

gungen: Die Kindertageseinrichtung in einem sozialen 

Brennpunkt oder mit vielen Kindern mit Migrationshin-

tergrund braucht für ihre Arbeit einen anderen Betreu-

ungsschlüssel und mehr Personal. Es dürfen nicht mehr 

alle Einrichtungen mit den gleichen finanziellen und 

personellen Ressourcen betrieben werden. Die Ausstat-

tungs- und Finanzierungsmechanismen müssen sozial-

politisch gezielter und steuerungsbewusster eingesetzt 

werden. Insbesondere steht aber die Weiterentwicklung 

der Erzieherinnen- und Erzieherausbildung an die neuen 

Bildungsanforderungen noch weitgehend aus.

neuenburg am rhein

Der Deutsch-Französische Kindergarten Bierlehof in Neuenburg am 
Rhein vermittelt den Kindern nach einem festgelegten Stundenplan 

spielerisch die französische Sprache in Form von Bilderbüchern, Lie-

dern, Fingerspielen und Geschichten. Als Medien werden auch kurze 

Sequenzen aus Videos oder Filmen eingesetzt, welche im Rollenspiel 

aufgearbeitet. Zielsetzungen des Kindergartens sind

•	 das Kennenlernen der Sprache der französischen Nachbarn und 

ihrer Kultur,

•	 der spielerische Umgang mit Lauten und Formen dieser Sprache,

•	 regelmäßige Kontakte zu französischen Kindern und gemeinsame 

Projekte,

•	 die Hinführung zu aktiven sprachlichen und gestischen 

Äußerungen.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die beste Vermittlung im spiele-

rischen Umgang mit der französischen Sprache erfolgt. Die enge 

Zusammenarbeit der deutschen und französischen Erzieherinnen 

ist eine notwendige Voraussetzung für den Erfolg der Arbeit im Kin-

dergarten. Jede der Gruppen in der Kindertageseinrichtung hat eine 

Partnerklasse in der „école maternelle“ in französischen Nachbarko-

mmunen. Der Kindergarten hat eine hohe Akzeptanz in der Bevölke-

rung und das Französischangebot erfährt hohen Zuspruch.

Die qualitative Verbesserung der Rahmenbedingungen 

in den Kindertageseinrichtungen ist nicht zum „Null-

tarif“ zu erreichen. Hier sind zunächst die Länder in der 

Pflicht, den Kommunen die notwendigen Finanzmittel 

zur Verfügung zu stellen.

3 .3  üBergang  Von  Der 
 K InDertagese Inr Ichtung  Zur 
 grunDschule

Kindertageseinrichtungen und Grundschulen haben 

einen eigenständigen Bildungsauftrag. Eine besondere 

Herausforderung ist nicht nur deshalb der Übergang 

von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule. Der 

Übergang kann nicht so gestaltet werden, dass ledig-

lich „Akten“ übergeben werden. Vielmehr muss die 

„Bildungsbiographie“ des einzelnen Kindes beobachtet 

werden. Kindertageseinrichtungen und Grundschulen 

haben die Anschlussfähigkeit ihrer Bildungsprogramme 

sicherzustellen. In der Praxis ist festzustellen, dass zur-

zeit zwar die Erzieherinnen und Erzieher gern in die 

Grundschule gehen und dort Erfahrungen sammeln, 

nicht jedoch umgekehrt. Dies muss sich ändern. Der 

regelmäßige Austausch zwischen Kindertageseinrich-

tung und Grundschule findet in Bezug auf den Über-

gang des einzelnen Kindes noch unzureichend statt.

Eine Kooperation zwischen Kindertageseinrichtung 

und Schule ermöglicht den Lehrkräften einen frühzei-

tigen Kontakt zu ihren Schülern, der sozialpädagogische 

Blick der Erzieherinnen und Erzieher kann den Lehr-

kräften helfen, ihre Unterrichtsmethoden individueller 

auf die Kinder abzustimmen. Auf der anderen Seite 

erweitern die Erzieherinnen und Erzieher durch die 

Zusammenarbeit mit den Lehrkräften ihr fachliches 

Wissen. Wichtig ist, dass die Erzieherinnen und Erzieher 

mit den Grundschullehrerinnen und Grundschullehrern 

auf Augenhöhe kooperieren können.

Der Datenschutz darf dieser Kooperation nicht 

entgegenstehen. Es muss möglich sein, den aktuellen 

Entwicklungsstand, Sprachdefizite aber auch Bildungs-

risiken des Kindes beim Übergang mitzuteilen. Dies gilt 

selbstverständlich auch für Begabungen des Kindes, 

um diese so früh wie möglich zu fördern. Diese daten-

schutzrechtlichen Hürden sind zu beseitigen.

Die Eltern sind in den Übergangsprozess einzubin-

den und sollen den Übergang ihrer Kinder aktiv beglei-

ten. Je besser es gelingt, das Kind in seinem familiären 

Umfeld zu sehen und die Eltern in der Übergansphase 

zu begleiten und zu unterstützen, um so eher werden 

die Kinder von der Grundschule profitieren.
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Als Beispiele für eine Kooperation werden genannt:

z Regelmäßige Treffen zwischen den Koordinati-

onsbeauftragten der Kindertageseinrichtungen 

und der Kooperationslehrer der Grundschule, um 

gemeinsame Ziele für die Arbeit festzulegen,

z Kooperationsverträge zwischen Kindertageseinrich-

tungen und Grundschule,

z aufeinander aufbauende, abgestimmte Bildungs- 

und Lehrpläne,

z gemeinsame Weiterbildungsveranstaltungen zwi-

schen Fachkräften aus Kindertageseinrichtungen 

und Grundschulen,

z Schulanfängertreffs,

z Entwicklungsbeobachtung der Kinder unter Beteili-

gung der Eltern und des Kooperationslehrers,

Kommunales Bildungshaus der 
gemeinde sigmaringendorf

Die Gemeinde Sigmaringendorf in Baden-Württemberg hat für Kinder 

von einem bis zehn Jahren durch das „Kommunale Haus“ Kinder-

krippe, Kindergarten und Kinderhort in eine Einrichtung zusammen-

geführt. Mit diesem Modell sind folgende Zielsetzungen verbunden:

•	 Erwerb sozialer Kompetenzen
•	 Stärkung des Selbstbewusstseins und des 

Selbstwertgefühls
•	 Ganzheitliches Lernen
•	 Arbeit mit den Stärken der Kinder
•	 Erleichterung der Übergänge von Kindergarten zur Schule.

Grundlage der gemeinsamen Zielsetzung sind der Bildungs- und 

Orientierungsplan für Kindertageseinrichtungen und der Bildungs-

plan für Grundschulen. Das soziale Lernen der Kinder steht im 

Vordergrund. Die Kinder werden frühzeitig mit der Schule vertraut, 

Lehrer und Erzieher sind gleichermaßen Bezugspersonen für die 

Kinder. Die Übergänge vom Kindergarten in die Schule sind fließend 

und geschehen Hand in Hand (näheres im BWGZ 2010, S. 112 ff.).

Bildungshaus Bad wurzach

Seit Anfang 2006 hat die Stadt Bad Wurzach ein Bildungs-

haus von drei bis zehn Jahren entwickelt. Kindergarten und 

Grundschule begleiten Kinder im Alter von drei bis zehn 

Jahren in einer organisatorischen Einheit. Elementar- und 

primärpädagogische Kompetenzen werden so in einer Insti-

tution vereinigt und durchgängige Bildungsbiographien ver-

wirklicht. Es findet eine konsequente Zusammenführung von 

Orientierungsplan und Bildungsplan statt, bei der das Kind 

im Zentrum steht. So werden etwa die sozialen, persona-

len, methodischen und fachlichen Kompetenzen der Kinder 

stärker gefördert, es gibt längere gemeinsame Lernzeiten 

und der Tagesablauf zwischen Kindergarten und Schule ist 

durchlässig. Es findet so ein individuell fließender Übergang 

von Kindergarten zur Schule statt. Lehrerinnen und Lehrer 

und Erzieherinnen und Erzieher profitieren von den jeweiligen 

Kompetenzen der anderen, auch durch ein hohes Maß an 

Teamarbeit. Beide Berufsgruppen arbeiten gleichwertig und 

gleichberechtigt miteinander (nähere Informationen unter 

www.bad-wurzach.de).

z Hospitationen und Fachkräftesaustausch,

z Teilnahme am Unterricht einer Grundschulklasse,

z gemeinsame Elternabende,

z gemeinsame Fortbildung, um die gemeinsamen 

pädagogischen Grundlagen zu festigen.

Gerade auch zum Erhalt von Bildungseinrichtungen in 

ländlichen Regionen sollte überlegt werden, den Ele-

mentarbereich mit den Grundschulen in so genannten 

Bildungshäusern zusammenzuführen. Eine besonders 

enge Vernetzung von Kindertageseinrichtungen und 

Schulen wird in Baden-Württemberg modellhaft erprobt 

(siehe auch unter 3.1). Der Entwicklungsstand der Kin-

der und ihr Förderbedarf kann individueller erkannt 

und berücksichtigt werden. Der Übergang vom spiele-

rischen zum schulischen Lernen gelingt einfacher als in 

getrennten Einrichtungen.
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3 .4  ganZtagsschulen

Die individuelle Förderung von Schülerinnen und Schü-

lern entsprechend den jeweiligen Begabungen und 

Potenzialen, sowie eine bessere Ausstattung der Schu-

len sind die entscheidenden Voraussetzungen für eine 

erfolgreiche Bildungspolitik. Notwendig ist in diesem 

Zusammenhang der Ausbau eines flächendeckenden 

bedarfsorientierten Angebots an Ganztagsschulen. Von 

den bundesweit rund 33 000 allgemeinbildenden Schu-

len haben etwa 12 000 einen Ganztagsbetrieb.

Bei der Ganztagsschule werden zurzeit die gebun-

dene Ganztagsschule, die teilweise gebundene und 

die so genannte offene Ganztagsschule unterschieden. 

Nach wie vor überwiegt die offene Ganztagsschule mit 

freiwilligen Nachmittagsangeboten. Sie stellen mit über 

60 Prozent den Großteil der im Rahmen des Ganztags-

schulprogramms des Bundes (IZBB) geförderten Ganz-

tagsschulen, 40 Prozent sind teil- oder vollgebundene 

Schulen.

Unabhängig von diesen Formen muss in den Ganz-

tagsschulen ein qualitativ hochwertiges Angebot bereit-

gestellt werden. Der DStGB lehnt Modelle ab, in denen 

der „normale“ Unterricht am Vormittag lediglich aus 

finanziellen Gründen um eine Verwahrung am Nachmit-

tag ergänzt wird. Der Unterricht in den Ganztagsschu-

len sollte vielmehr in rhythmisierter Form erfolgen. Eine 

Rhythmisierung ermöglicht den zeitlich ausgewogenen 

Wechsel von Anstrengung und Erholung, kognitiven 

und praktischen Arbeitsphasen oder von individuellem 

Arbeiten und Gruppenarbeit. Damit wird nicht nur die 

Möglichkeit geschaffen, bestimmte Gruppen von Schü-

lern oder einzelne Kinder besonders und gezielter zu för-

dern, sondern auch andere Gruppen und Institutionen 

in den Unterricht einzubeziehen. Der Unterricht sollte 

die Schüler durch das Vermitteln von Medienkompe-

tenzen in die Lager versetzen, das „Lernen zu lernen“.

Unterricht und Betreuung können im sinnvollen 

Wechsel über den ganzen Tag verteilt und die Kinder und 

Jugendlichen so in ihren Begabungen und Interessen 

unterstützt und ermutigt werden. Die Vermittlung kogni-

tiven Wissens kann mit der Förderung emotionaler und 

sozialer Komponenten verbunden werden. Schülerinnen 

und Schüler sollen auch lernen, mit ihren Gefühlen umzu-

gehen. Dies kann zum Beispiel durch eine Stärkung der 

kulturellen Bildung oder eine Zusammenarbeit mit den 

Sportvereinen vor Ort erreicht werden. Über Angebote der 

kulturellen Bildung können die für die Persönlichkeitsent-

wicklung der Jugendlichen wichtigen emotionalen und 

sozialen Kompetenzen effektiver gefördert werden.

Für die Gestaltung von Ganztagsangeboten ist es wich-

tig, dass eine an den Bedarfen der Schüler orientierte 

Rhythmisierung des Tagesverlaufs entwickelt, unter 

Einbezug der genannten außerschulischen Partner 

Lerngelegenheiten erweitert und insbesondere Schule 

ins soziale Umfeld der Stadt und Gemeinde geöffnet 

werden. Zusätzliche Fördermaßnahmen sollten eng mit 

Unterrichtsinhalten und den jeweiligen Klassenlehrern 

abgestimmt werden, so dass eine individuelle positive 

Lernentwicklung, zum Beispiel durch gemeinsame 

Förderschwerpunkte, ermöglicht wird. Gerade bei der 

Zusammenstellung von Arbeitsgemeinschaftsangebo-

ten sollte sich an den Interessen und Fähigkeiten der 

Schüler orientiert und neben einer Stärkung der Motiva-

tion auch der Aufbau sozio-emotionaler Kompetenzen 

unterstützt werden.

Die Agrarsoziale Gesellschaft hat im Jahr 2008 ein 

Forschungsprojekt gestartet, das sich mit den Auswir-

kungen ganztägiger Bildung auf dörfliche Sozialstruk-

turen befasst (siehe in Stadt und Gemeinde 2010, 

S. 543). Die Einbeziehung von Vereinen und anderen 

Gruppierungen in das schulische Leben scheint danach 

ein adäquates Mittel, um den Anforderungen an eine 

gute Schule gerecht zu werden. Sie wird in vielen Bun-

desländern über Kooperationsverträge gefördert. Auch 

mancher Dorfverein sieht ein Potenzial darin, dem eige-

nen Nachwuchsmangel durch die Ansprache von Schü-

lergruppen zu begegnen. Ein Nachmittagsangebot an 

der Schule zu kreieren, ist für viele Vereine oft schwer 

möglich, weil sie vorwiegend mit berufstätigen, ehren-

amtlichen Kräften arbeiten. Teilweise sehen sie auch 

Hemmnisse darin, die pädagogischen Anforderungen 

für ein gutes Angebot über einen längeren Zeitraum zu 

erfüllen oder Konkurrenzen zu den Vereinen gleicher 

Sparte in den Nachbardörfern aufzubauen. Die Idee, 

dass Vereine sich untereinander zusammenschließen 

und eine Kooperation mit der Schule eingehen könnten, 

ist immer noch wenig verbreitet.
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Ein wichtiger Aspekt der Zusammenarbeit von Schule 

und Vereinen sowie Verbänden ist, wer den ersten 

Schritt tun muss. Während Schulleiter und Ganztags-

schulkoordinatoren davon ausgehen, dass Vereine zu 

ihnen kommen und innerhalb der Räume und Rahmen-

bedingungen der Schule etwas anbieten könnten, war-

ten die Vereine und Verbände auf ein Zugehen durch 

die Schule. Wenn aber das Angebot im Schulgebäude 

durchgeführt werden muss, können einige Vorteile 

außerschulischer Jugendarbeit, wie die räumliche und 

zeitliche Flexibilität, kaum erfüllt werden. Der Umgang 

mit Aufsichtspflicht und Unfallvorschriften ist oft ein 

Hinderungsgrund.

Das Wie und Wo der Zusammenarbeit mit außer-

schulischen Partnern kann nur vor Ort geschehen und 

sollte daher nicht durch Vorgaben eingeschränkt wer-

den. Vielmehr sollten die nötigen Freiheiten bestehen, 

um eine optimale Zusammenarbeit zu ermöglichen. 

Die Kooperation sollte über die Kommune erfolgen. Nur 

so ist gewährleistet, dass Bildungsplanung als umfas-

sendes Thema gesehen wird, bei dem nicht nur die for-

melle Schulbildung, sondern auch die außerschulische 

Jugendarbeit gewürdigt wird. Die Bildung kommunaler 

Netzwerke und runder Tische mit Vereinen, Kommunal-

politikern und Schulen sind wesentliche Schritte. Sie 

sollten so ortsnah und kleinräumig wie möglich gebildet 

werden (siehe auch unter 3.5).

Die Ergebnisse der „Studie zur Entwicklung von 

Ganztagsschulen – SteG“ belegen die positiven Effekte 

von Ganztagsschulen. Die Schülerinnen und Schüler 

haben bessere Noten, müssen seltener die Klasse wie-

derholen und sind weniger aggressiv. Insbesondere für 

so genannte bildungsferne Familien bieten Ganztags-

schulen eine Entlastung, zum Beispiel bei der Hausauf-

gabenbetreuung oder Erziehungsproblemen. Die Studie 

zeigt aber auch die derzeitigen Schwachstellen auf: 

Die Rhythmisierung und die Verzahnung von Unter-

richt und Nachmittagsangeboten gelingen noch nicht 

überall. Unterricht und Angebote der außerschulischen 

Partner sind noch zu wenig verzahnt und abgestimmt. 

52 Prozent der Ganztagsschulen haben einen Koopera-

tionsvertrag mit außerschulischen Partnern. Insbeson-

dere die institutionalisierte Zusammenarbeit zwischen 

Schulpolitik und Kinder- und Jugendhilfepolitik ist noch 

ausbaufähig. Hier findet man häufig noch zu große Bar-

rieren in den Köpfen der handelnden Personen.

An den Ganztagsschulen sollte das gemeinsame 

Mittagessen Teil des Bildungsprozesses sein. Dies setzt 

voraus, dass die Schulen über die räumlichen Angebote 

(Mensen) verfügen. Dabei ist festzuhalten, dass Mit-

tagsversorgung grundsätzlich eine Elternverantwortung 

darstellt. Sollten die Eltern finanziell nicht in der Lage 

sein, für die Kosten der Mittagsversorgung ihrer Kinder 

aufzukommen, sollten diese von den sozialen Siche-

rungssystemen übernommen werden.

Ganztagsschulen bedingen im Übrigen auch eine 

angemessene Ausstattung der betreffenden Schulen 

mit Schüler- und Lehrerarbeitsplätzen. Darüber hinaus 

können Ganztagsschulen mit den Bibliotheken vor Ort 

zusammenarbeiten.

ganztag in troisdorf

In der Stadt Troisdorf sind fast alle Schulen offene oder 

gebundene Ganztagsschulen. Die Trägerschaft für alle 

offenen Ganztagsschulen wurde dabei einheitlich dem 

Jugendamt der Stadt übertragen, welches gleichzeitig 

beauftragt wurde, entsprechende Kooperationsverein-

barungen mit den Grundschulen und Förderschulen der 

Stadt abzuschließen. Das gesamte Projekt firmiert unter 

der Bezeichnung Tro-Gata-Troisdorfer Ganztag. Grundlage 

der Arbeit in den einzelnen TroGata-Gruppen ist dabei ein 

gemeinsames pädagogisches Konzept, dass zwischen 

den Schulen und dem Jugendamt entwickelt worden ist. 

Im Mittelpunkt steht dabei die Integration von Bildung, 

Erziehung und Förderung als pädagogisches Leitbild. Die 

Angebote der TroGata -Gruppen erfassen Förder-, Betreu-

ungs- und Freizeitangebote, spezielle Angebote für Kinder 

mit besonderem Förderbedarf sowie Unterstützung und 

Stärkung der familiären Erziehung. Die Unterstützung 

von Bildungschancen der Schüler, die Hilfe zur Selbstän-

digkeit und Eigenverantwortung wird im ganztägigen 

Lernarrangement gefördert. Um diese Ziele zu erreichen, 

werden neben den Lernkräften der jeweiligen Grundschule 

durch das Jugendamt Mitarbeiter mit verschiedenen 

Professionen eingesetzt. Dazu gehören in erster Linie 

Erzieherinnen und Erzieher, aber auch Heilpädagogen, 

Sozialpädagogen, Motopädinnen, Gymnastiklehrerinnen 

und Sozialarbeiter. Da die TroGata-Schulen ganzjährig 

geöffnet bleiben ist zudem noch ein dafür erforderlicher 

Vertreterpool eingerichtet worden. Für Grundschüler mit 

besonders hohem Förderbedarf wurden flächendeckend 

über die Stadt verteilt spezielle Fördergruppen eingerich-

tet. Die Gruppen umfassen zehn bis zwölf Schülerinnen 

und Schüler, die den jeweils 2,5 Vollzeitstellen zur Verfü-

gung stehen. In diesen Fördergruppen werden auch Hilfen 

zur Erziehung wahrgenommen.
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Ein bedarfsgerechter Ausbau der Ganztagsschulen in 

allen Schularten kann nur durch eine gemeinsame 

Anstrengung von Ländern und Kommunen erreicht wer-

den. Dies setzt allerdings voraus, dass die Länder den 

Ausbau der Ganztagsschulen finanziell ausreichend 

fördern. Mit dem Investitionsprogramm „Zukunft Bil-

dung und Betreuung“ (IZBB) unterstützte die Bundes-

regierung die Länder beim bedarfsgerechten Auf- und 

Ausbau von Ganztagsschulen. Das Kooperationsverbot 

des Grundgesetzes verbietet aktuell derartige finanzi-

elle Hilfen des Bundes (siehe 2.4). Vor diesem Hinter-

grund kommt ein neues Ganztagsschulprogramm für 

den Bund nicht in Betracht. Dieses ist zu überden-

ken, da nur im Zusammenspiel von Bund, Ländern 

und Kommunen der Bildungsstandort Deutschland 

gestärkt werden kann. Legt man die Investitionsmittel 

des IZBB zugrunde, sind für den flächendeckenden 

Ausbau allein an Investitionsmittel etwa elf Milliarden 

Euro notwendig.

3 .5  Kommunale  B I lDungs- 
 lanDschaften

Bildungsförderung bedeutet nicht allein die Erweiterung 

kognitiven Wissens, sondern schließt die sozial-emotio-

nale Persönlichkeitsbildung mit ein. Schulisches, sozi-

ales und emotionales Lernen müssen miteinander ver-

bunden werden. Die ganzheitliche Bildung von Kindern 

und Jugendlichen kann so gefördert werden.

Nicht nur in der Schule, sondern auch in Kinder-

tageseinrichtungen, den Familienzentren, den Ein-

richtungen der Kinder- und Jugendarbeit, den Volks-

hochschulen, den Musikschulen und zahlreichen 

Kultureinrichtungen sowie Sportvereinen werden die 

Weichen für die Bildungserfolge gestellt. Ziel eines 

gemeinsamen Bildungsverständnisses sollte sein, Kin-

dern und Jugendlichen nicht nur Wissen zu vermitteln, 

sondern Aneignungsräume zu eröffnen, in denen die 

jungen Menschen soziale und personale Kompetenzen 

sowie Bewegungskompetenzen entwickeln und stärken 

können. Die Verbindung formaler schulischer Bildungs-

prozesse mit den so genannten non-formalen Bildungs-

angeboten und informellen Lernprozessen kann nur auf 

der örtlichen Ebene gelingen. Die in den PISA-Unter-

suchungen erfolgreichen Staaten setzen auf einen stär-

keren örtlichen Einfluss auf die schulische Bildung.

Die Vernetzung dieser Strukturen vor Ort wird 

auch mit dem Begriff der kommunalen Bildungsland-

schaft umschrieben. Kommunale Bildungslandschaft 

heißt, das partnerschaftliche Miteinander von Schule, 

schulzentrum amtzell

Im ländlichen Schulzentrum Amtzell werden Schüler von 

der 1. bis zur 8. Klasse einheitlich unterrichtet. Eine Auf-

teilung erfolgt erst Mitte der 9. Klasse. Dann entschei-

det es sich, wer den Abschluss der Hauptschule über 

die 10. Klasse oer die Mittlere Reife der Werkrealschule 

machen will. Die Schule steigert die Motivation der Schü-

lerinnen und Schüler, indem sie die Angebote an das Lern-

verhalten ihrer Schüler anpasst und die Selbständigkeit 

fördert. Ab der 5. Klasse steht ein Paket an individueller 

Förderung zur Verfügung, zum Beispiel ist im Stunden-

plan aller Klassen zusätzlich zum Unterricht jeweils eine 

Stunde für Förderunterricht reserviert. Zusätzlich werden 

die Schüler bei den Hausaufgaben betreut. Positiv wirken 

sich die zusätzlichen vier Lehrerstunden pro Klasse aus, 

die die Schule durch die Einrichtung der Ganztagsschule 

erhalten hat. Zudem profitieren sie von den Angeboten, 

die über die Gemeinde möglich sind. Über die Gemeinde, 

aber auch durch ehrenamtliches Engagement werden 

Arbeitsgemeinschaften wie Theater, Internet, Chor, Zirkus 

oder Spiel und Sport angeboten. Mütter und Väter arbei-

ten ehrenamtlich in der Bücherei mit. Die Gemeinde hat 

neben drei Hallen für Sport und Bewegung an der Schule 

einen neuen Schulpavillon errichtet. Hier können die Schü-

ler frühmorgens oder am Mittag Tischtennis, Tischfußball 

oder Billard spielen, in der Spielothek liegen eine Vielzahl 

von Spielen für die jüngeren Schülerinnen und Schüler 

bereit. Die Schulbücherei soll zur Gemeindebücherei aus-

gebaut werden. Die Schule steht bislang auch an einem 

Abend pro Woche allen Jugendlichen aus der Gemeinde 

offen. Erwähnenswert ist auch das Projekt „Young and old 

hand in hand“: In diesem Projekt verbringen Senioren und 

Schüler Zeit zusammen, helfen einander und lernen, sich 

gegenseitig zu verstehen. Die Jugendlichen bieten den 

Senioren Hilfe in Garten und Haushalt oder begleiten sie 

zum Arzt (näheres in BWGZ 2008,850 f.).
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Kindertageseinrichtungen, Kinder- und Jugendhilfe, 

sozialen Hilfsdiensten und Familie um weitere Institu-

tionen und Bereiche zu erweitern, zum Beispiel um die 

Kultur, den Sport, die regionale Wirtschaft, die Gesund-

heit, aber auch die Erwachsenenbildung. Schulen öffnen 

sich so in ihrem Sozialraum. So können beispielsweise 

Bibliotheken, Archive, Museen aber auch Musikschu-

len, Theater, soziokulturelle Zentren oder Sportvereine 

Bildungspartner der Schulen werden. Kindertagesein-

richtungen, Schulen und Bibliotheken können sich zu 

Bildungsverbünden vernetzen. Kommunale Bildungs-

landschaften und Bildungspartnerschaften bieten die 

Möglichkeit für eine gute Bildungsinfrastruktur – durch 

Integrierte Fachplanung (Schul-, Jugendhilfe-, Sozial-, 

Kultur- und Raumplanung etc.), die Gestaltung anre-

gender Lern- und Lebenswelten (zum Beispiel Senkung 

von Zugangsschwellen zu Bildungseinrichtungen wie 

Museen, Bibliotheken etc.) sowie gemeinsame Fortbil-

dung von Partnern, die im Alltag zusammenarbeiten.

Bibliotheken können die Schulen bei der Lesemo-

tivation der Schülerinnen und Schüler unterstützen, 

Lesewettbewerbe durchführen und Lesepaten und 

Vorleser ausbilden. In der Zusammenarbeit mit Archi-

ven kann das Recherchieren, Lesen und Auswerten 

von Quellen gelernt werden, es können Schulprojekte 

zu historischen Themen oder Geschichtswettbewerbe 

organisiert werden, die Zusammenarbeit mit Musik-

schulen gestaltet Möglichkeiten, Schülerinnen und 

Schülern die gesamte Palette der musikalischen Aus-

drucksformen nahezubringen oder Musicals oder Tanz-

theater einzustudieren.

Kommunale Bildungslandschaft bedeutet auch, 

die Schulen nach innen und außen zu öffnen. Innere 

Öffnung heißt, die Schulen als kulturelles Zentrum und 

Ort der Begegnung im Sozialraum zu etablieren. Die 

Öffnung nach außen schafft die Möglichkeit, Lernorte 

außerhalb der Schule zu nutzen. So können Schüler 

zum Beispiel in Senioreneinrichtungen Betreuungsauf-

gaben übernehmen oder durch Hospitation Betriebe 

kennenlernen. Über die Bildungslandschaften können 

Bildungspartnerschaften und Bildungsübergänge geför-

dert werden.

Schulen sollten aber auch ein Eckpfeiler des kul-

turellen Lebens der Städte und Gemeinden sein. Die 

Präsenz im Gemeindeleben, zum Beispiel durch das 

Einbringen und Mitgestalten von Festen und Veranstal-

tungen, ist ein Qualitätsmerkmal für aktive Schulen.

Bildungsstadt arnsberg

Unter der Überschrift „Bildungsstadt Arnsberg“ hat 

sich die Stadt zum Ziel gesetzt, das Nebeneinander von 

verschiedenen Bildungseinrichtungen, -bereichen und 

-zuständigkeiten sowie informellen Bildungsorten von 

der Familie bis zu den Gruppen der Gleichaltrigen aufzu-

lösen, die Kräfte schrittweise zusammenzuführen, ihnen 

Gestaltungsräume zu verschaffen und dadurch neue 

Kräfte für mehr und besseres Lernen vor Ort zu mobilisie-

ren. So bündelt die Stadt zunächst die bisher getrennten 

kommunal-staatlichen Unterstützungsangebote für die 

Schulen und vernetzt sie mit Angeboten außerschu-

lischer Partner wie Jugendhilfe, Bücherei, Musikschule, 

Stadtarchiv, Gesundheitsdienste, Arbeitsagentur und vor 

allem der Bürgergesellschaft, zum Beispiel den Vereinen 

und Stadtquartieren sowie der Wirtschaft. Zugleich geht 

es um die bewusste Gestaltung der Übergänge von der 

Kita zur Grundschule, von der Grundschule zur weiter-

führenden Schule, von der weiterführenden Schule zur 

Ausbildung und Studium. In einem weiteren Schritt will 

Arnsberg das Zusammenwirken mit der Weiterbildung 

angehen.

Zur Umsetzung hat die Stadt die städtischen Ver-

waltungsbereiche Kinder, Jugend und Schule zusam-

mengefasst, einen politischen Fachausschuss „Jugend 

und Schule“ gebildet, eine gemeinsame Anlauf- und 

Koordinierungsstelle „Bildungsbüro“ für alle Akteure 

eingerichtet und andere städtische Dienstleistungen wie 

Stadtbücherei, Kultur, Geschäftsstelle für bürgerschaft-

liches Engagement, Sozialarbeit usw. auf das Projekt 

ausgerichtet. Mit diesen Maßnahmen soll das Neben-

einander von Bildungsinstitutionen aufgelöst und eine 

neue Verantwortungsgemeinschaft geschaffen werden.
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Zur Ausgestaltung einer lokalen Bildungslandschaft gibt 

es nicht den Königsweg, sondern vielfältige Ansätze. 

Folgende Grundlagen für die Gestaltung einer loka-

len Bildungslandschaft kristallisieren sich allerdings 

heraus:

z Ein erweitertes Bildungsverständnis, das die ver-

schiedenen lokalen Lernorte und -gelegen heiten 

erfasst und einbezieht,

z die Einbindung aller relevanten Bildungsakteure 

vor Ort, im wesentlichen die Schule, die Wirtschaft, 

Kultur, den Sport, die Jugendhilfe mit allen ihren 

Einrichtungen und die Familien,

z die gleichberechtigte Teilhabe aller Partner bei der 

Gestaltung der Bildungspartnerschaft.

z Zu einem erfolgreichen Bildungsnetzwerk gehört 

die Verständigung über Problemlagen, gemein-

same Ziele und Nutzungsmöglichkeiten,

z Abstimmung von Bildungsstrukturen und Orga-

nisationen durch die Kommune: die Koordination 

gelingt, wenn alle Beteiligten auf einer möglichst 

gemeinsam diskutierten und beschlossenen Grund-

lage zusammenarbeiten und sich auch nach außen 

zu dieser gemeinsamen Vorstellung einer kommu-

nalen Bildungslandschaft positionieren,

z Einbeziehung der Schülerinnen und Schüler und 

deren Eltern bei der Gestaltung der Bildungsland-

schaften.

(Einen guten Überblick einschließlich zahlreicher Bei-

spiele aus Brandenburg, zum Beispiel der Gemeinden 

Schwielowsee oder des Amtes Döbern-Land unter www.

kobranet.de – [Kooperation in Brandenburg]; einen 

Überblick über die Bildungslandschaft Baden-Württem-

berg mit vielen Beispielen findet sich in der Verbands-

zeitschrift des Gemeindetages Baden-Württemberg 

„Die Gemeinde“ BWGZ 2008, S. 819 ff.)

Zentrales Element einer lokalen Bildungslandschaft ist 

die geplante Abstimmung von Bildungsstrukturen und 

-organisationen. Dies bedingt den Ausbau einer kom-

munalen Bildungsplanung und die Vernetzung mit 

anderen Planungsbereichen sowie den Aufbau einer 

kommunalen Bildungsberatung. Die Bildungsberatung 

vor Ort informiert über die unterschiedlichen Bildungs-, 

Ausbildungs- und Weiterbildungsangebote. Sie trägt 

dazu bei, dass jeder Bürger darin unterstützt wird, die 

Bildungs-, Ausbildungs- und Berufsentscheidungen 

auf einer guten Informationsbasis eigenständig treffen 

zu können. Die Bildungsplanung verbindet bestehende 

„Kommunale Bildungslandschaft schwedt/oder“

Bedingt durch die internationale Ausrichtung und den hohen 

Innovationsgrad ist der Wirtschaftsstandort Schwedt auf ein dau-

erhaft hohes Bildungs-, Qualifikations- und Gründungsniveau 

angewiesen.

Die Stadt Schwedt/Oder verfolgte daher den Ansatz, beste-

hende kommunale Bildungsangebote zu vernetzen und mit adä-

quater Bildungsberatung zu verbinden. Dabei konnte durch die 

Anlage einer Präsenzstelle der Hochschule für nachhaltige Entwick-

lung Eberswalde und der FH Brandenburg auch die unmittelbare 

Verknüpfung mit Fachhochschulausbildungsgängen in der Stadt 

realisiert werden. Durch dieses Netzwerk, welches die bestehenden 

Kooperationen kommunaler Bildungseinrichtungen mit anderen 

Partnern ergänzt, ist in der Stadt eine vitale kommunale Bildungs-

landschaft entstanden. Sie wird abgerundet durch die Fortfüh-

rung grenzüberschreitender Bildungsangebote im Wege erprobter 

deutsch-polnischer Partnerschaft, eine gemeinsame Absichtser-

klärung mit einem kommunalen Partner aus Polen ist ergangen.

In einer zweiten Phase verfolgt die Stadt Schwedt/Oder die 

Absicht mit einem „Haus der Bildung und Technologie“ auch ein 

räumliches Zentrum dieser Bildungslandschaft zu errichten. Die 

Stadt Schwedt/Oder wird dazu in innerstädtischer Lage ein frei 

gezogenes ehemaliges Schulgebäude sanieren und in ihm die für 

den Wirtschaftsstandort Schwedt/Oder bedeutsame Funktionen in 

den Bereichen Bildung und Qualifizierung, Technologie, Innovation 

und Unternehmensgründung bündeln. Im Gebäude werden sich ein 

kleiner Hörsaal, mehrere Seminarräume und weitere Räume unter-

schiedlicher Größe befinden.

Nach Fertigstellung des Hauses werden die laufenden berufs-

begleitenden Fernstudiengänge der Präsenzstelle dort stattfinden. 

Die Volkshochschule Schwedt/Oder wird ihren Sitz dorthin verlegen 

und ihre Angebote konzentrieren. Die InvestorCenter Uckermark 

GmbH wird dort ebenfalls ihren Sitz nehmen und bündelt Bera-

tungs- und andere Angebote für Existenzgründer und Unternehmer.
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Planungsprozesse, wie die Jugendhilfe- und Schulent-

wicklungsplanung mit ergänzenden Daten der Stadt- 

oder Sozialplanung. Empfehlenswert ist, dass Städte 

und Gemeinden lokale Bildungslandschaften sowohl 

mit den Nachbargemeinden abstimmen und je nach 

Größenordnung die Landkreise einbeziehen.

Bildungslandschaften eignen sich auch dazu, 

Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund 

gezielter zu fördern. Ein erster Schritt ist der möglichst 

schon in den Kindertageseinrichtungen beginnende 

gezielte Ausbau sprachlicher Kompetenzen. Neben 

der Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen und 

Schulen sollten aber auch Ange-

bote zur Freizeitgestaltung und zur 

Integration innerhalb und außer-

halb der Schule unter Einbezie-

hung außerschulischer Partner 

gemacht werden. Hier sind die 

Eltern gezielt einzubinden, indem 

beispielsweise durch eine Ankün-

digung in der Muttersprache 

(Elternbriefe oder Elternabende) 

diese konkret angesprochen und 

dadurch Hemmschwellen abge-

baut werden.

3 .6  schulstruKturen

Ein chancengerechtes Bildungssystem fordert das 

Potenzial jedes Kindes und unterstützt individuelles 

Lernen. Bildungsreformen in Deutschland leiden 

unter ideo logisch geführten Strukturdebatten, ohne 

dass dieses eigentliche Ziel, individuelles Lernen und 

Chancengerechtigkeit der Schüler zu fördern, im Vor-

dergrund steht. Entscheidend für eine Stärkung des 

Bildungssystems ist der Grundsatz, dass die individu-

ellen Poten ziale jedes Kindes und jedes Jugendlichen 

im Mittelpunkt stehen müssen. Dies bedingt einen diffe-

renzierten und auf die individuelle Förderung ausgerich-

teten Unterricht. Klassengrößen müssen diesen stärker 

individualisierten Unterricht widerspiegeln. Darüber 

hinaus ist die horizontale und vertikale Durchlässigkeit 

des Schulsystems zu verbessern.

Die Lehrpläne sind dringend auf überflüssige Lern-

inhalte hin zu überprüfen. Dagegen muss die Schule die 

Schülerinnen und Schüler fit machen, mit den digitalen 

Medien umzugehen. Bis heute werden die digitalen 

Medien oft nur punktuell und unsystematisch im Unter-

richt eingesetzt.

Für den DStGB bedeutet ein erfolgreiches Bildungs

system:

z Verkleinerung der Lerngruppen,

z ausreichendes Personal, nicht nur an Lehrern, son-

dern an Schulsozialarbeitern, Logopäden, Motopä-

den und Schul psychologen,

z Durchlässigkeit des Schulsystems,

z die Aus- und Fortbildung der Lehrer muss die Qua-

lifikationen Kooperationsfähigkeit, Medienkompe-

tenz und Erkennen der Stärken und Schwächen 

von Schulen umfassen,

z individuelles Fördern der Schülerinnen und Schüler,

z Überprüfung der Lehrpläne.

Die Professionalität des Lehrpersonals ist die entschei-

dende Ressource für die Qualitätsentwicklung im Bil-

dungswesen. Lehrerinnen und Lehrer müssen auf den 

komplexen Schulalltag vorbereitet sein. Noch immer 

wird zu wenig Wert auf die Ausbildung der Lehrerinnen 

und Lehrer gelegt. Es fehlt an der systematischen Fort-

bildung der Pädagogen.

Die Länder sind aufgefordert, hierfür die notwen-

digen Finanzmittel bereitzustellen. Ansonsten ist zu 

befürchten, dass Eltern, die eine individuelle und bes-

sere Bildung für ihre Kinder wollen, diese zunehmend 

auf die besser ausgestatteten Privatschulen schicken. 

Dies würde aber dem öffentlichen Bildungsauftrag 

schwerpunktintegration in der 
frieden-Volksschule in schweinfurt

Die Frieden-Volksschule in Schweinfurt bietet zusätzliche Förder-

stunden zur Sprachförderung von Schülern mit Migrationshin-

tergrund an. Eine wichtige Rolle bei der Sprachförderung hat die 

Schulbibliothek, durch deren angeleitete Nutzung auch das Lese-

verhalten in der Freizeit ausgebaut werden soll. Am Nachmittag 

wird den Schülerinnen und Schülern, die Defizite aufweisen, eine 

individuelle Hausaufgabenbetreuung sowie gezielte Unterstützung 

beim Ausgleich von Defiziten in den Fächern Deutsch und Englisch 

bzw. beim Spracherwerb angeboten. Im Rahmen eines Schulsozi-

alarbeitsmodells findet eine individuelle Betreuung und Beratung 

von sozial-emotional gestörten Kindern statt. Dazu gehört auch ein 

Präventionsprogramm „Stark gegen Gewalt und Drogen“, ein Zir-

kusprojekt, das mit Schülern zusammen gestaltet wird. Für einen 

„Offenen Treff“ steht die Frieden-Volksschule den Kindern und 

Jugendlichen auch am Nachmittag offen. Eine Mitarbeiterin der 

Freien Jugendhilfe kümmert sich außerdem darum, dass Schüler 

mit Migrationshintergrund örtliche Vereine kennenlernen und dort 

integriert werden (nähere Information unter www.starkeschule.de).
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diametral entgegenstehen und die angestrebte Chancen-

gerechtigkeit beeinträchtigen.

Die derzeitigen Schulstrukturen stehen auch des-

halb in der Diskussion, da sie zu deutlich nachweis-

baren Bildungsunterschieden und damit im Ergebnis 

auch auf die Berufswahlchancen von Jugendlichen Ein-

fluss nehmen. Innerhalb des gegliederten Schul systems 

muss im Sinne der Chancengerechtigkeit darauf geach-

tet werden, das Profil der Hauptschulen zu schärfen, 

um konsequent die Stärken der Schüler zu fördern 

und Schwächen zu beheben. Teilweise geschieht dies 

durch die Zusammenführung mit anderen Schultypen 

oder Umetikettierungen. Dies allein kann aber die indi-

viduelle Förderung und die Durchlässigkeit der Systeme 

nicht ersetzen.

Darüber hinaus sollte eine stärkere Kooperation von 

Haupt- und Berufsschule angestrebt werden. Erfolg-

reich sind Modelle, in denen die Schüler in der neun-

ten und zehnten Klasse fast die Hälfte ihrer Schulzeit in 

der berufsbildenden Schule verbringen und dort bereits 

für den Beruf lernen (siehe das Beispiel der Koopera-

tiven Gesamtschule Neustadt am Rübenberge unter 

Ziffer 3.9).

3 .7  selBststänD Ige  schule

Im Rahmen der Schulstruktur fordert der DStGB auch 

eine Stärkung der selbständigen Schule. Dies beinhaltet 

nicht nur eine eigene Budgetverantwortung der einzel-

nen Schule. Vielmehr müssen die Schulen die Mög-

lichkeit haben, ähnlich wie Privatschulen, ihr eigenes 

individuelles Bildungsprofil zu entwickeln. Insgesamt 

brauchen die Schulen größere Gestaltungsspielräume. 

Dies begünstigt einen positiven Wettbewerb von mehr 

Bildungsqualität und eröffnet die Möglichkeit, sich in 

ein auf die lokalen Bedürfnisse abgestimmtes Gesamt-

konzept einzubinden.

Merkmal der selbständigen und eigenverantwort-

lich verwalteten Schule ist die Stärkung der Position der 

Schulleiterinnen und Schulleiter. Sie müssen nicht nur 

die Möglichkeit haben, Lehrerinnen und Lehrer selbst 

einzustellen, sondern darüber hinaus auch entscheiden 

können, ob und inwieweit Seiteneinsteiger in der Schule 

tätig werden sollen. Schulleitungen sollten für die Beför-

derungen der Lehrerinnen und Lehrer zuständig wer-

den. Die leistungsorientierte Bezahlung ist ein wich-

tiges Element der eigenverantwortlichen Schule. Den 

kommunalen Schulträgern muss bei der Besetzung der 

Schulleitungen ein deutlich gesteigertes Mitwirkungs-

recht zustehen.

Eine stärkere eigenverantwortliche Schule bedeutet, 

dass diese auch im größeren Umfang Verwaltungsaufga-

ben wahrzunehmen haben. Insoweit ist es sinnvoll, dass 

den Schulen so genannte Verwaltungsassistenten oder 

Schulmanager zur Verfügung gestellt werden, wobei 

sich mehrere kleinere Schulen einen Verwaltungs-

assistenten teilen können. Die Verwaltungsassistenten 

oder Schulmanager sind vom Land zu finanzieren.

Ein mehr an Eigenverantwortlichkeit der Schulen 

muss mit der Entwicklung der kommunalen Bildungs-

landschaften gekoppelt werden. So kann ein auf den 

lokalen Sozialraum angestimmtes kooperatives Konzept 

entwickelt werden.

3 .8  Informat Ions-  unD 
 KommunIKat Ionstechnolog Ie 
 In  schulen

Die Herausforderungen unserer modernen Wissens-

gesellschaft kann nur der meistern, der die moder-

nen Informations- und Kommunikationstechniken 

beherrscht.

Die Grundlagen für dieses Wissen müssen in den 

Schulen vermittelt werden. Schülerinnen und Schüler 

brauchen nicht nur fachliche Kompetenzen, sondern 

auch Lern- und Medienkompetenz. Der Einsatz neuer 

Medientechnologien in Schulen hat deshalb einen 

herausragenden Stellenwert. Das Ziel des IT-Einsatzes 

im Unterricht ist vorrangig die Steigerung der Medien-

kompetenz der Schüler sowie der Wissensbereitstellung 

und Aufarbeitung über das Internet. Dazu zählt die 

Aneignung von Unterrichtsinhalten unter Verwendung 

von Computern im Sinne der Informationsbeschaffung, Gute Schulen brauchen  qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer
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Informationsverarbeitung und Informationsbewertung, 

aber auch das selbständige Erarbeiten von Unterrichts-

inhalten durch Übungsformen am Computer.

Eine an diesen pädagogischen Zielsetzungen ori-

entierte IT-Ausstattung der Schulen ist eine wesentliche 

Voraussetzung zur Stärkung der Medienkompetenz von 

Schülerinnen und Schüler und für einen erfolgreichen 

Unterricht in Informatik. Die Schülerinnen und Schüler 

selbst fordern höhere IT-Kompetenz bei Lehrern, wün-

schen sich mediengestützten Unterricht und nicht nur 

die Internet-Recherche als maximalen methodischen 

Anspruch. Voraussetzung hierfür ist eine technische 

Infrastruktur an den Schulen, die den Schülerinnen und 

Schülern vernetztes Lernen ermöglicht. Dazu gehört 

neben der Ausstattung und Vernetzung der Schulen 

auch eine Verstärkung bestehender pädagogischer Pro-

gramme der Medienerziehung und allem voran ein Aus-

bau der Lehrerfortbildung.

Verschiedene in der Stadt oder Gemeinde vor-

handene Lernorte müssen künftig mit einander ver-

netzt werden, um Synergieeffekte auszunutzen. Nicht 

der Schüler muss dem Unterricht folgen, sondern der 

Unterricht folgt dem Schüler. Das bedeutet, dass künf-

tig sowohl die informationstechnische Abwicklung der 

Schulverwaltung als auch die Inhalte für das Lernen 

in so genannten Bildungs-Clouds verfügbar gemacht 

werden. Unterschiedliche Schulen oder Schulträger 

stehen hier vor der Voraussetzung, stärker zusammen 

zu arbeiten. Sowohl die elektronische Infrastruktur, Soft-

ware und Daten befinden sich in einem übergreifenden 

Datenraum, der von allen an der Bildung Beteiligten wie 

Schüler, Lehrer, Eltern, Schulverwaltung, Medienverla-

gen, Schulberater usw. genutzt werden können. Schü-

ler haben so zum Beispiel die Möglichkeit, eigene Lern-

gruppen zu bilden. Spezieller Förderunterricht kann so 

auf praktikablem Weg angeboten werden. 

notebook-Klassen am gymnasium 
Veitshöchheim

Interessierte Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Veits-

höchheim können seit nunmehr neun Jahren im Rahmen der schu-

lischen Ausbildung ab der 8. Jahrgangsstufe eine Notebook-Klasse 

besuchen. Dazu erwerben sie ein eigenes Notebook, während die 

technische Infrastruktur (Internet- und Stromanschluss an jedem 

Schülerplatz, Drucker, Scanner, Lehrernotebook, stationärer Bea-

mer, elektronische Tafel neben der sonst üblichen Ausstattung mit 

Tafel und Overhead-Projektor) durch den Sachaufwandsträger zur 

Verfügung gestellt wird.

Die Schule bringt in diese Klassen das Know-how und das 

besondere Engagement ihrer Lehrkräfte ein, die eigens dafür 

geschult wurden und unterdessen über die Schule hinaus – nicht 

selten gemeinsam mit ihren Schüler(inne)n – gern gesehene Gäste 

bei entsprechenden Veranstaltungen und auf Messen, aber auch 

in überregionalen Arbeitskreisen sind. Es muss daher nicht hervor-

gehoben werden, dass Medienbildung und Neue Medien auch über 

die Notebook-Klassen hinaus einen breiten Raum in der Didaktik 

und Methodik des Gymnasiums Veitshöchheim einnehmen.

Der Unterricht in einer Notebook-Klasse vermittelt den 

Schüler(inne)n im Fachunterricht die Kompetenzen zur Nut-

zung entsprechender Hard- und Software sowie für die Arbeit in 

Intra- und Internet. Ziel ist eine umfassende kritische Medien-

kompetenz, die zu situationsgerechter Nutzung moderner Medien 

im Bereich von Informationsbeschaffung, -aufbereitung und 

-präsentation befähigt. Darüber hinaus werden offene projekt- und 

handlungsorientierte Lehr- und Lernformen im Team in erhöhtem 

Umfang eingeübt und durchgeführt. Die Anwendung „traditio-

neller“ Medien und Methoden, vor allem des Buches soll der Unter-

richt in einer Notebook-Klasse hingegen ausdrücklich nicht erset-

zen, sondern zeitgemäß ergänzen.

Nach anfänglicher Skepsis in der Schulfamilie wie auch kri-

tischer Beobachtung durch die interessierte Öffentlichkeit sind die 

Notebook-Klassen längst dem Projektstadium entwachsen und zu 

einem nicht mehr wegzudenkenden Element des Schulprofils am 

Gymnasium Veitshöchheim geworden.

Regionale Rechenzentren wie die RegioIT in Aachen haben damit 

begonnen, solche Bildungs-Clouds aufzubauen. Das besondere 

Augenmerk in Aachen gilt der beruflichen Bildung. Über die 

Bildungs-Clouds können zum Beispiel Auszubildenden bzw. 

klein- und mittelständischen Ausbildungsbetrieben Rechenzeit 

für Simulationen oder zur Erstellung von Werkstücken zur Verfü-

gung gestellt werden. Die mit einer Bildungs-Cloud einhergehen 

rechtlichen und insbesondere datenschutzrechtlichen Frage-

stellungen werden derzeit in Pilotprojekten überprüft. Für eine 

Bildungs-Cloud ist eine auskömmliche Breitbandverbindung 

unverzichtbar.
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Die Kommunen als Sachaufwandsträger der Schulen 

haben in den vergangenen Jahren, oft mit Unterstüt-

zung der Länder, erhebliche Anstrengungen unternom-

men, die Schulen mit Computern auszustatten. Sach-

gerechter IT-Service, Lehreraus- und -fortbildung und 

Aktualisierung der Technik halten mit den notwendigen 

Entwicklungen nicht immer Schritt. Bis heute werden 

digitale Medien oft nur punktuell und unsystematisch 

im Unterricht eingesetzt. In Deutschland klafft nach wie 

vor eine nicht unerhebliche Lücke zwischen der Com-

puternutzung zu Hause und in der Schule. Die Kommu-

nen sollten auf der Basis von Medien konzepten für die 

Schulen einen Medienentwicklungsplan erstellen, der 

unter anderem eine Bedarfsanalyse sowie einen Kosten- 

und Finanzierungsplan enthält. Zur Finanzierung sind 

neben Landesprogrammen PPP-Lösungen mit Unter-

nehmen, Spenden und Sponsoren einzusetzen. Not-

wendig wäre auch ein nationales Investitionsprogramm, 

das mit den Programmen der Länder gekoppelt wird.

3 .9  üBergang  schule  In  Den  Beruf

Die unterschiedlichen Zuständigkeitsregelungen in der 

Bildung führen zum Teil zu erheblichen Übergangspro-

blemen, nicht nur für den Übergang Kindertagesein-

richtung – Schule, sondern auch bei den Übergängen 

zwischen den Schularten, insbesondere aber für den 

Übergang von der Schule in die Berufsausbildung. 

Allein der Schulabschluss eröffnet für eine Zahl jun-

ger Menschen noch nicht den Weg in den Arbeits-

markt. Entscheidend ist vielmehr der Abschluss einer 

qualifizierten Ausbildung. Notwendig ist, dass jeder 

ausbildungswillige Jugendliche eine Berufsausbildung 

erwerben kann, unabhängig ob in einer betrieblichen, 

vollzeitschulischen oder staatlich getragenen subsidi-

ären schulischen Ausbildung.

Die Übergänge werden auch dadurch erschwert, 

dass es mittlerweile eine nicht mehr überschaubare Viel-

zahl von Fördermaßnahmen, Projekten und Program-

men gibt. Die nebeneinander stehenden Programme 

der unterschiedlichen Ministerien auf Bundes- und 

Landesebene erhöhen die Unübersichtlichkeit. Bund 

und Länder wenden dabei mehr als 2,5 Milliarden Euro 

für diese Übergangsmaßnahmen auf. Hinzu kommen 

noch die weiteren Finanzmittel aus den Kommunen. In 

der Praxis führt dieses Nebeneinander von Program-

men häufig dazu, dass den Betroffenen nicht in ausrei-

chendem Maße passgenau geholfen wird. Eine gezielte 

Abstimmung zwischen den Akteuren und Programmen 

findet oft gar nicht oder nur unzureichend statt. Hier 

bedarf es dringend einer Neukonzeption durch Bün-

delung und besserer Abstimmung der verschiedenen 

Maßnahmen. Der Maßnahmedschungel des Über-

gangssystems ist abzubauen. Die Fördermittel sollten 

so eingesetzt werden können, dass alle Jugendlichen 

im Übergang von der Schule ins Erwerbsleben die für 

sie erforderliche individuelle Unterstützung erhalten. 

Zwei bis drei Jahre vor dem Schulabschluss sollte eine 

allgemeine Situations- und Potenzialanalyse für jeden 

Schüler rechtzeitig erfolgen und darauf aufbauend die 

erforderliche passgenaue Förderung erfolgen. Auch 

die individuelle Berufswegeplanung muss deutlich vor 

Abschluss der Schulzeit einsetzen.

Aus den Ausbildungsbetrieben hört man kritische 

Töne, man möge die Schülerinnen und Schüler stärker 

als bisher berufsorientiert unterrichten, so dass deren 

Chancen einen Ausbildungsplatz und damit später 

einen Arbeitsplatz zu finden, verbessert werden. Auf der 

anderen Seite strebt ein wachsender Anteil von Jugend-

lichen nicht mehr die dreijährige Ausbildung an.

Insbesondere den schlechteren Startchancen der 

Hauptschüler muss durch ein Übergangsmanagement 

ruwer

In der Verbandsgemeinde Ruwer hat in der Realschule 

Plus in der bestehenden Schulsozialarbeit einen neuen 

Schwerpunkt im Übergang von Schule zum Berufsleben 

hinzugefügt. In diesem Zusammenhang wurde eine Koo-

perationsvereinbarung mit der Handwerkskammer Trier 

unterzeichnet und eine Reihe lokaler Unternehmen haben 

eine Vereinbarung als „Schulpaten“ unterschrieben. 

Damit wurden Praktikumsplätze gesichert, die Firmen sind 

regelmäßig in der Schule vertreten, auch im Rahmen des 

Unterrichts. So konnte gesichert werden, dass Abgänger 

der Schule bei den betroffenen Unternehmen bei der Ver-

gabe von Ausbildungsplätzen Berücksichtigung fanden.
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IhK-region stuttgart

Die IHK-Region Stuttgart hat 2008 eine Vereinbarung über 

den Ausbau von Bildungspartnerschaften zwischen Schu-

len und Unternehmen in Baden-Württemberg geschlossen. 

Die Vereinbarung dient als Grundlage für den verstärkten 

Ausbau und die Verbreitung von Bildungspartnerschaften. 

Ziel ist es, dass jede weiterführende allgemeinbildende 

Schule in Baden-Württemberg eine Kooperation mit einem 

Unternehmen eingeht. So sollen jeweils Verantwortliche in 

der Schule als auch im Unternehmen die Koordination und 

Gestaltung der Partnerschaft übernehmen. Die Projekte 

beziehen den Bildungsplan mit ein und orientieren sich 

auch im Hinblick auf die inhaltliche Gestaltung daran. 

Zwischenzeitlich konnte die 200. Bildungspartnerschaft 

zwischen einer Schule und einem Unternehmen in der 

Region Stuttgart unterzeichnet werden.

arbeit für e.V. in geretsried

Das Projekt will junge Menschen zu einem guten Schul-

abschluss und zur Stärkung der Sozialkompetenzen sowie 

zu einem Ausbildungs- oder Arbeitsplatz verhelfen. Ziel-

gruppe sind Jugendliche, die die Hauptschule besuchen, 

einen Notendurchschnitt von 3,5 oder schlechter haben. 

Die Jugendlichen werden gegebenenfalls bis zum Ende 

der Probezeit begleitet. Das Coaching umfasst nicht nur 

das Lernen mit den Jugendlichen, Hilfe beim Erstellen 

von Bewerbungsunterlagen und üben von Vorstellungs-

gesprächen, sondern auch das Motivieren und Ermutigen 

der Jugendlichen. In den vergangenen elf Jahren wurden 

450 Jugendliche betreut und im Durchschnitt 71 Pro-

zent von ihnen in einen Ausbildungsplatz untergebracht. 

Gegenwärtig werden 44 Schülerinnen und Schüler von 

Coaches betreut.

entgegengewirkt werden. Von Bedeutung sind früh-

zeitige Informationen und Maßnahmen zur Berufsori-

entierung. Vor Ort können Kooperationsstrukturen mit 

Wirtschaftsunternehmen, Unternehmensverbänden 

und Kammern entwickelt werden. Bildungsberatung 

vor Ort kann Ausbildungsstellen und Schulen zusam-

menbringen, um die Möglichkeiten des lokalen Arbeits-

marktes optimal auszunutzen. Im Zusammenspiel mit 

außerschulischen Partnern können so Schülerinnen 

neustadt am rübenberge

Die Kooperative Gesamtschule Neustadt am Rübenberge hat 

eine Kooperation mit den berufsbildenden Schulen gestartet. 

Neben der Vermittlung der schulischen Allgemeinbildung bie-

tet dieses Modell den Schülern eine praxisbezogene berufliche 

Grundbildung und ermöglicht ihnen so eine Doppelqualifizie-

rung. Das Angebot richtet sich an alle 9. und 10. Klassen des 

Hauptschulzweiges. Die Schüler sind zwei Tage pro Woche in den 

berufsbildenden Schulen und erhalten dort fachpraktischen und 

fachtheoretischen Unterricht. Das Gesamtcurriculum für Schü-

ler besteht an den berufsbildenden Schulen aus zehn Stunden 

Fachpraxis und vier Stunden Fachtheorie. Entsprechend musste 

der Fächercanon des allgemeinbildenden Unterrichts reduziert 

werden. Insgesamt haben die Schüler einen Stundenumfang von 

35 Wochenstunden und im Rahmen des Ganztagsbetriebs ergän-

zend bis zu drei Stunden individuellen Förderunterricht. Mit dem 

Schuljahr 2009 / 2010 läuft der Schulversuch bereits im 6. Jahr. 

Der Anteil der Absolventen, die unmittelbar im Anschluss eine 

Berufsausbildung aufnehmen, hat sich auf 65 Prozent erhöht 

(nähere Informationen unter www.starkeschule.ghst.de).

und Schüler auf Ausbildungsberufe vorbereitet werden. 

Ehrenamtliche Paten können sich um die Übergänge 

von Hauptschulabgängern in den Beruf sowie um die 

Erhöhung der Ausbildungsbereitschaft der Betriebe 

kümmern. Diese ehrenamtlichen Paten halten Kon-

takt zu Betrieben, Lehrern und der Arbeitsagentur 

und begleiten Hauptschüler des letzten Schuljahres 

bei der Berufsfindung, der Suche nach Praktika und 

Lehrstellen.
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stadt Bergheim

Die Stadt Bergheim hat ein vernetztes Übergangsma-

nagement entwickelt. Das Konzept diese Übergangsma-

nagements basiert auf folgenden Elementen:

•	 Die Jugendlichen werden früher „abgeholt“, um den 
Schulabschluss und den Übergang zu schaffen, und 
zwar mit Beginn der 8. Klasse. Die Weichen werden so 
früh wie möglich gestellt.

•	 Die Eltern werden unterstützt, damit auch sie ihren 
Kindern gemäß ihrer Verantwortung helfen und den 
Weg weisen können.

•	 Jeder Jugendliche wird mit Beginn der 8. Klasse bis 
zum Übergang in einen Ausbildungsplatz persönlich 
begleitet.

•	 Für die Begleitung der Jugendlichen stehen spezielle 
Lehrer als Berufswahlkoordinatoren, Schulsozial-
arbeiter, Berufseinstiegsbegleiter und Lebenslauf-
Begleiter, Zukunftspaten und Eltern zur Verfügung.

•	 Die Schule teilt den einzelnen Jugendlichen ihren 
persönlichen Begleiter zu.

•	 Schule, die Stadt, die Agentur für Arbeit, örtliche 
Unternehmen und eine Stiftung arbeiten koordiniert 

und abgestimmt zusammen.

Mit der Zeugnisausgabe zum Schuljahresende 2009 

erhielten die Eltern der 8.- und 9.-Klässler an den Haupt-

schulen einen gemeinsamen Elternbrief der Stadt, der 

Bundesagentur für Arbeit und des Schulamtes. Hierin 

wurden die Eltern als die wichtigsten Berater und Förderer 

ihrer Kinder auf Unterstützungsangebote zum Übergang 

Schule – Beruf innerhalb und außerhalb der Schulen auf-

merksam gemacht und darauf hingewiesen, dass sie sich 

zwecks Vermittlung einer entsprechenden Begleitperson 

eine bestimmte Kontaktperson innerhalb der Schule ihres 

Sohnes oder ihrer Tochter wenden können.

Ein weiteres Projekt innerhalb des Netzwerkes der 

Stadt sich die ehrenamtlichen „Zukunftspaten“, deren 

Werbung, Koordination und fachliche Begleitung aus Mit-

teln einer Stiftung eines großen Unternehmens finanziert 

werden. Die Paten unterstützen bei:
•	 Kontaktpflege zu den Kooperationspartnern der Schule 

aus Wirtschaft, Handwerksbetrieben und Einzelhandel,
•	 Hausaufgabenhilfe in den Schulen,
•	 Vermittlung von Praktika und Übernahme der Betreu-

ung während dieser Zeiten,
•	 Mithilfe in der Arbeit des Berufsorientierungsbüros in 

den Schulen.

3 .10  erhalt  Von  schulstanDorten

Sinkende Geburtenraten in vielen Teilen Deutschlands, 

Abwanderung junger Familien aus strukturschwachen 

Gebieten sowie ein steigender Druck seitens der Eltern, 

ihre Kinder auf ein Gymnasium zu schicken, gefährden 

zahlreiche Schulstandorte insbesondere in den länd-

lichen Räumen.

Das Festhalten an der Schule vor Ort ist aus Sicht 

der dort lebenden Menschen nachvollziehbar. Schule 

bedeutet nicht nur Wissensvermittlung, Schule in 

ländlichen Räumen ist ebenso sozialer und kulturel-

ler Treffpunkt der örtlichen Gemeinschaft. Kinder und 

Jugend liche, die in ihrer Gemeinde beschult werden, 

engagieren sich im Regelfall im örtlichen Gemeinwesen. 

Sie sind Ministranten in der Kirche, gehören dem Sport-

verein an und sind Nachwuchskräfte in den Rettungsor-

ganisationen, zum Beispiel bei den Feuerwehren. Kinder 

und Jugendliche vor Ort bereichern auf vielfältige Weise 

das Gemeinwesen. Daher kämpfen Kommunalpolitiker 

und Eltern nicht nur um den Enthalt ihrer Schule vor Ort, 

eigentlich kämpfen sie um die Zukunft ihrer Gemeinde.

Bildung ist ein harter Standortfaktor. Wo die Schule 

schließt, „stirbt“ der Ort. Eine Gemeinde ohne Grund-

schule ist ein Ort, aus dem Familien abwandern. Kin-

dertageseinrichtungen und Schulen sind von zentraler 

Bedeutung für die Ansiedlungsbereitschaft von Fami-

lien. Die Ausdünnung des Schulnetzes kann zu Abwärts-

spiralen ganzer Regionen führen.

Eine ortsnahe Beschulung ist sicherzustellen. 

Nach dem Motto „kurze Beine, kurze Wege“, gilt dies 

insbesondere für eine möglichst flächendeckende 

Grundschulstruktur. Maximale Schulwegzeiten oder 

-entfernungen sollten verbindliche Maßstäbe für die 

Schulentwicklungsplanung sein.

Der Spagat zwischen ortsnaher Beschulung und 

optimaler Bildungsqualität ist gleichermaßen eine 

Herausforderung für die Länder und die Kommunen. So 

ermöglichen Länder den Grundschulen jahrgangsüber-

greifenden Unterricht, um diese Schulen trotzt geringerer 

Schülerzahlen zu erhalten. Eine immer größere Verant-

wortung kommt aber auch den Städten und Gemeinden 

bei der Gestaltung der örtlichen Schulstrukturen zu. 

Über interkommunale Zusammenarbeit in Schulverbän-

den oder in Schulverbünden soll eine möglichst ortsnahe 

Beschulung in allen Verbundgemeinden sichergestellt 

werden. Hierzu bedarf es enger Abstimmungen zwi-

schen den kommunalen Schulaufwandsträgern einer-

seits und den betroffenen Schulen andererseits. Diese 

Verbundlösungen sollten alle Schultypen einbeziehen.
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Landesseitig müsste, soweit dies von den kommunalen 

Schulträgern gewünscht wird, großzügig Depandancelö-

sungen mit kleinen schulischen Einheiten zugelassen 

werden. In kleineren Gemeinden wird es nicht selten zu 

gemeindeübergreifenden Lösungen kommen müssen. Die 

Kooperation sollte Vorrang vor Standortkonkurrenz haben.

Darüber hinaus sollte bei Schulen nicht das „Den-

ken in Strukturen“, also in bestimmten Normgrößen 

(Kinderzahl oder Klassengrößen), im Vordergrund ste-

hen. Schule ist nicht mehr als feste Struktur mit vorge-

gebener Klassengröße und Schülerzahl zu verstehen, 

sondern als Dienstleistung. Schulen sollen Kinder indi-

viduell fördernd auf das Leben vorbereiten. Dabei ist es 

zunächst egal, in welcher Form die Schule daher kommt. 

Unter dieser Sichtweise werden auch „Zwergschulen“ 

möglich oder Schulen, die in wöchentlichem Turnus an 

zwei verschiedenen Orten stattfinden, die Teleunterricht 

oder e-Learning nutzen oder die von einer Zentrale aus 

mit Lehrerinnen und Lehrern versorgt werden, damit 

nicht viele Schüler, sondern nur wenige Lehrer pendeln 

müssen. Mit dieser Flexibilität der Schulorganisation 

könnten Schulen der wichtige „Haltefaktor der Familie“ 

trotz geringerer Schülerzahlen vor Ort bleiben. Zukunfts-

formen der Schulorganisation unter Bedingungen des 

demographischen Wandels lassen sich nicht in Pla-

nungskategorien fassen, sie lassen sich nicht planen, 

sondern nur ermöglichen. Die Handlungsmöglichkeiten 

vor Ort sind zu erweitern.

3 .11  we IterB I lDung  förDern

Weiterbildung umfasst ganz unterschiedliche Bereiche, 

wie etwa berufliche und betriebliche Weiterbildung, 

Fortbildung und Umschulung und das Nachholen von 

Schulabschlüssen. Die Volkshochschulen gehören 

heute zu den bekanntesten Einrichtungen der Erwach-

senenbildung. Die Kurse und Veranstaltungen der rund 

1 000 Volkshochschulen in den Städten, Gemeinden 

und Kreisen werden jährlich etwa von neun Millionen 

Menschen besucht. Damit sind die Volkshochschulen 

ein wichtiger und unverzichtbarer Baustein in der kom-

munalen Bildungslandschaft. Volkshochschulen richten 

ihre Bildungsprodukte zunehmend an den Schnittstel-

len des Bildungssystems aus und leisten dort wichtige 

Schrittmacherdienste für funktionierende Netzwerke, 

für bessere Übergänge und für mehr Weiterbildungs-

beteiligung von bildungsfernen Bevölkerungsgruppen. 

Ungeachtet dessen ist und bleibt die Volkshochschule 

aber auch der kommunale Weiterbildungsanbieter. Die 

rund 600 000 Kurse an den Volkshochschulen leisten 

einen unverzichtbaren Beitrag zur Weiterbildung gerade 

auch in ländlichen Räumen. Die Volkshochschulen 

bieten Integrationskurse, Sprachförderung, aber auch 

Kurse zum Nachholen von Schulabschlüssen.

Ein weiterer Akteur in der Weiterbildung sind die 

Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien. Sie bieten 

zahlreiche berufsbegleitende Studiengänge und werden 

in der Regel von Kommunen, Verbänden der Wirtschaft 

sowie Industrie- und Handelskammern getragen.

Das Zusammenwirken der unterschiedlichen Akteure 

und Maßnahmen im kommunalen Umfeld ist auch im 

Zusammenhang mit der Forderung nach lebenslan-

gem Lernen in den Blick zu nehmen. Die Umsetzung 

des lebenslangen Lernens erfordert Konzepte, die über 

Ressortgrenzen hinausgehen. Lebenslanges Lernen ist 

für Kommunen eine Querschnittsaufgabe und erfordert 

Kooperationen mit externen Partnern der Bildung, wie 

den Kammern und Unternehmen, Bildungsträgern in 

freier Trägerschaft, Hochschulen, Wohlfahrtsverbänden, 

Gewerkschaften und Vereinen.

In den Ländern differieren die Regelungen in den 

jeweiligen Weiterbildungsgesetzen bzw. andere recht-

liche Regelungen stark. Dadurch werden die bestehende 

Intransparenz und die mangelnde Abstimmung bei der 

Vielzahl von Programmen und Finanzierungssträngen 

verstärkt. Darüber hinaus hat es bei der Länderförderung 

der Weiterbildung in den vergangenen Jahren erheb-

liche Einschnitte oder Kürzungen gegeben. Diese führen 

dazu, dass eine ausreichende Finanzierung der kom-

munalen Weiterbildung sowie die durch die Volkshoch-

schulen geleistete flächendeckende Grundversorgung 

mit Weiterbildungsangeboten nicht oder nur noch einge-

schränkt gewährleistet ist. Die Weiterbildungsförderung 

der Länder muss erhöht werden sowie verlässlich und 

planbar sein. Nur dann kann es gelingen, ein bedarfsge-

rechtes und qualitativ hochwertiges Weiterbildungsange-

bot im Zusammenwirken von kommunalen Volkshoch-

schulen und regionalen Bildungsträgern sicherzustellen.

Zahlreiche Zuwanderinnen und Zuwanderer besuchen jähr-
lich Sprach- und Integrationskurse der Volkshochschulen
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